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Verwaltungsordnung für das Museum der Universität Tübingen MUT 

 

Gem. § 19 Abs. 1 Nr. 10 i.V. mit Nr. 7 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 
2005 (GBI. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 19 der Verordnung vom 25. Januar 2012 
(GBl. S. 65),  
 hat der Senat der Eberhard Karls Universität am 19. Juli 2012 nachfolgende Satzung 
beschlossen. Der Universitätsrat hat im Umlaufverfahren am 30. August 2012 gemäß § 20 
Abs. 1 Nr. 9 LHG zugestimmt.  
 
 
 
Präambel 
 
Die Eberhard Karls Universität Tübingen verfügt mit ihren teilweise Jahrhunderte alten 
Forschungs-, Lehr- und Schau-Sammlungen über einen einzigartigen wissenschafts- und 
kulturgeschichtlichen Objektbestand. Diese außergewöhnlichen Sammlungen zeichnen sich 
vor allem durch ihr Alter, ihre universelle Vielfalt und bewahrte Vollständigkeit aus. Daraus 
erwächst die Verpflichtung, die Betreuung der Sammlungen in verantwortungsvoller Weise 
zu organisieren, um sie für nachfolgende Generationen zu bewahren, zu ergänzen, ihre 
zukünftige Erforschung und die Erhaltung für die Lehre zu gewährleisten sowie sie der 
Öffentlichkeit zu vermitteln. 
 

§ 1 Name, rechtliche Stellung und Ausstattung 
 
1. Das Museum der Universität Tübingen MUT ist eine zentrale Einrichtung der 

Universität Tübingen und die leitende Institution aller universitären Sammlungen (s. 
Anlage), sofern durch das Rektorat keine anderweitige Regelung getroffen wird.1 
 

2. Die sammlungsführenden Einrichtungen sind verpflichtet, das MUT im Rahmen seiner 
Aufgabenstellung nach dieser Satzung angemessen zu unterstützen. Im Zweifelsfalle 
entscheidet der Beirat über die Frage der Angemessenheit. 

 

§ 2 Aufgaben des MUT und der Institute 
 
1. Dem MUT wird nach Maßgabe der Ziffer 4 die museale Betreuung sämtlicher 

Sammlungen übertragen, sofern durch das Rektorat keine anderweitige Regelung 
getroffen wird. Das MUT wirkt an den Konzeptionen öffentlicher Präsentation von 
Sammlungsgegenständen in Dauer- und Wechselausstellungen mit. Die Betreuung 
umfasst im Benehmen mit den jeweils betroffenen wissenschaftlichen Leitern2 (siehe 
Abs. 4) folgende Aufgaben: 

 
1.1 Festlegung von Grundsätzen betreffend die Pflege der Sammlungen  
1.2 Darstellung der Universitätsgeschichte 
1.3 Errichtung einer Sammlungs- und Objektdatenbank 
1.4 Erstellung allgemeiner Richtlinien für die Objekterfassung und Inventarisierung 
1.5 Vermittlung von historischem und aktuellem Wissen an die Öffentlichkeit 
1.6 Empfehlungen zur Aussonderung von Objekten 
1.7 Marketing und Werbung 

                                                 
1
 Vgl. den Beschluss des Senats vom 6. Juli 2006 / Zustimmung des Universitätsrats vom 11. Juli 2006. 

 
2
 Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. Frauen können alle 

Bezeichnungen in der entsprechenden weiblichen Sprachform führen. 
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Die entsprechende Betreuung, soweit für Sammlungen keine wissenschaftlichen Leiter 
vorhanden sind, übernimmt das MUT selbständig und kann hierbei das Benehmen mit 
dem Beirat herbeiführen. 

 
2. Die Übertragung weiterer Aufgaben an das MUT kann durch Beschluss des Rektorats 

erfolgen. 
 
3. Zur Gewährleistung der Erfüllung dieser Aufgaben wird die Universität die strukturellen 

und personellen Mittel bereitstellen. 
 
4. Die unmittelbare Verantwortung für die Bewahrung der Sammlungen und musealen 

Einzelobjekte tragen wie bisher die Leiter der sammlungsführenden wissenschaftlichen 
Einrichtungen (Leiter). Die Leiter setzen zur Unterstützung der Sammlungstätigkeit, 
Nachweisführung und Bestandspflege Sammlungsbeauftragte mit zweckgebundenen 
Entscheidungsbefugnissen ein, die dem Leiter des MUT namentlich zu benennen sind. 
Soweit keine Nennung erfolgt, sind die Leiter selbst Sammlungsbeauftragte mit allen 
Rechten und Pflichten. Die Leiter oder, soweit bestellt, Sammlungsbeauftragten haben 
das Recht, die Sammlungsgegenstände im Rahmen der Bedürfnisse des jeweiligen 
Faches für Forschung, Lehre und museale Anschauung zu nutzen (z.B. dokumentierte 
kurz- und mittelfristige Entnahmen für Seminare oder zu Untersuchungszwecken). Eine 
rechtsgeschäftliche Verfügungsbefugnis (z.B. Entleihe oder Veräußerungsbefugnis) ist 
damit nicht verbunden; die gesetzlichen Vorschriften über das Körperschaftsvermögen 
bleiben unberührt.  

 
5. Entnahmen aus dem jeweiligen Sammlungszusammenhang und die Ausleihe von 

Sammlungsgegenständen sind in einer universitätseinheitlichen Datenbank 
objekteindeutig zu dokumentieren, auf die auch das MUT jederzeit Zugriff hat. Das 
MUT legt die Angaben fest, die als Pflichteingaben in die Datenbank einzutragen sind. 
Ausleihen können durch die Leiter im Einvernehmen mit der Leitung des MUT oder 
durch die Leitung des MUT im Einvernehmen mit den Leitern erfolgen. Über die 
Absicht der Institute, bedeutende Stücke auszuleihen, ist das MUT und das Rektorat 
unmittelbar in Kenntnis zu setzen. Das MUT soll hierfür in Abstimmung mit der Rechts- 
und Haushaltsabteilung ein standardisiertes Verfahren entwickeln und einen 
Mustervertrag für Ausleihen zur Verfügung stellen. Das abgestimmte Verfahren bedarf 
der Zustimmung des Rektorats. Die Leitung des MUT ist darüber hinaus beauftragt, 
eine Liste von Gegenständen zu führen, deren Ausleihe die Zustimmung des Rektors 
benötigt. Das Rektorat kann nach Anhörung der betroffenen Leiter sowie der Leitung 
des MUT selbst Ausleihen vornehmen; die Leitung des MUT pflegt entsprechende 
Ausleihen in die Datenbank ein.  
 

6. Die sammlungsführenden wissenschaftlichen Einrichtungen sind für Erfassung, 
Inventarisierung und Bestandserhaltung zuständig. Verluste, Beschädigungen und 
Beeinträchtigungen von Sammlungsbesitz sind der Leitung des MUT unverzüglich zu 
melden. Es dürfen keine Aussonderungen aus Sammlungsbesitz erfolgen, die nicht im 
Vorfeld und hinsichtlich der einzelnen Gegenstände mit dem MUT einvernehmlich 
abgestimmt worden sind. Im Hinblick auf die sehr zahlreichen Sammlungsgegenstände 
im geowissenschaftlichen Bereich entwickelt das MUT im Benehmen mit den 
betroffenen Leitern und in Abstimmung mit der Rechts- und Haushaltsabteilung ein 
standardisiertes Verfahren. Das Verfahren bedarf der Zustimmung durch das Rektorat.  

 
7. Die Regelungen nach Abs. 4 - 6 gelten nicht für den Botanischen Garten in Bezug auf 

lebende Pflanzen und Samen.  
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§ 3 Leitung 
 
1. Der Leiter des MUT ist verantwortlich für die Aufgabenerfüllung gem. § 2 sowie für die 

zweckentsprechende Verwendung der dem MUT zur Verfügung stehenden Personal- 
und Sachmittel. Der Leiter des MUT vertritt das MUT und untersteht in dieser Funktion 
dem Rektorat. Das MUT unterliegt der Dienstaufsicht des Rektorats. 

 
2. Der Leiter des MUT ist Vorgesetzter aller Mitarbeiter, die dem MUT zugeordnet sind.  
 
3. Auf Vorschlag des Leiters des MUT wird ein Abwesenheitsvertreter vom Rektorat 

bestellt. 
 

§ 4 Organisation und Verwaltung 
 
Das MUT trägt zusammen mit den Leitern die Verantwortung für die Organisation der 
Sammlungen. Die Aufgliederung oder Zusammenführung von Sammlungen oder Teilen 
davon sowie die Auflösung oder Neueinrichtung von Sammlungen erfolgt durch Beschluss 
des Rektorates auf Vorschlag des MUT und im Benehmen mit der betroffenen Fakultät. Der 
Beschluss muss auch festlegen, welche Einrichtung (MUT oder wissenschaftliche 
Einrichtung der Fakultäten) die neue Sammlung betreut (vgl. § 2 Abs. 4). 
 
Die Standorte der Sammlungen (Anlage) einschließlich magazinierter Bestände bleiben 
erhalten; räumliche Veränderungen sind durch Beschluss des Rektorats im Benehmen mit 
der betroffenen Fakultät möglich, auch der Leiter des MUT hat ein entsprechendes 
Vorschlagsrecht. Die Zusammenarbeit der bislang im Schlossmuseum verbundenen 
Sammlungen im MUT wird durch die Benutzungsordnung nach § 7 dieser Satzung geregelt. 
Die Betreuung einzelner Sammlungen kann mit Zustimmung des Rektorates an Dritte 
übertragen werden. Von den Leitern ist darauf hinzuwirken,  dass die Betreuung nach 
Maßgabe der Vorschriften dieser Satzung erfolgt. Andernfalls ist die Leitung des MUT oder 
das Rektorat zu informieren. Das MUT wird auch im Falle der Betreuung durch Dritte  nach 
Maßgabe der jeweiligen Betreuungsvereinbarung seinen Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
nachkommen. 
 

§ 5 Zusammenarbeit zwischen dem MUT und den wissenschaftlichen  
Einrichtungen 
 
Das MUT nimmt seine Aufgaben in enger Kooperation mit den Fakultäten und Instituten 
wahr. Die Kooperation findet in laufenden Kontakten sowie formal über einen Beirat statt. In 
der Folge koordiniert das MUT seine Dienstleistungen und Aufgaben insbesondere mit den 
Instituten. Die Zusammenarbeit bezieht die für die wissenschaftliche Betreuung in den 
Instituten zuständigen Personen ein. 
Neubesetzungen von kustodischen Stellen in den wissenschaftlichen Einrichtungen sind im 
Einvernehmen mit dem Rektorat und dem Leiter des MUT vorzunehmen. 
 

§ 6 Beirat  
 
1. Für das MUT wird ein Beirat aus sieben Hochschullehrern aus dem Kreis der 

sammlungsführenden Einrichtungen (vgl. Anlage), zwei Kustoden sowie dem Leiter 
des MUT gebildet. Die neun Personen werden vom Rektor für die Dauer von drei 
Jahren bestellt; die für die Außendarstellung der Universität relevanten Sammlungen 
sollen angemessen vertreten sein. Ihm erstattet  der Leiter des MUT jährlich Bericht. 
Der Beirat gibt Empfehlungen zur weiteren Arbeit des Museums ab. Dem Beirat 
gehören ferner der zuständige Prorektor und der Kanzler an. Den Vorsitz hat der 
Prorektor. Der Rektor beruft auf Vorschlag des Beirats im Einvernehmen mit dem 
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Leiter des MUT zwei externe Mitglieder aus dem Kreis einschlägiger Wissenschaftler 
im Museumsumfeld  für die Dauer von drei Jahren. Wiederholte Berufungen sind 
zulässig. 

 
2. Die Sitzungen des Beirats werden vom Leiter des MUT vor- und nachbereitet, der auch 

für geeignete Protokollführung Sorge trägt. Pro Jahr muss eine Sitzung stattfinden. Der 
Leiter des MUT nimmt an allen Beiratssitzungen teil. Auf Antrag mindestens vierer 
Mitglieder des Beirats muss eine außerordentliche Sitzung anberaumt werden. 

 

§ 7 Benutzungsregelungen  
 
Die Modalitäten des Zutritts und Regelungen für den Umgang mit Sammlungsgegen- 
ständen und für das Verhalten im Museum werden in gesonderten Benutzungsrichtlinien 
geregelt, die auf Empfehlung des Beirats des MUT vom Rektorat beschlossen werden. Dabei 
ist zu gewährleisten, dass zu wissenschaftlichen Zwecken allen Angehörigen der Universität 
der Zugang zu den Sammlungen gewährt wird. Der vor dem Inkrafttreten dieser 
Verwaltungsordnung bestehende Status quo einschließlich fachspezifischer Besonderheiten 
soll dabei berücksichtigt werden. Die Benutzungsregelungen klären auch die Modalitäten der 
Zulassung externer Wissenschaftler und der Öffentlichkeit.  
 

§ 8 Inkrafttreten der Satzung 
 
Die Verwaltungsordnung für das MUT tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 
 
 
 
Tübingen, den  28.September 2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 
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Anlage: Sammlungen der Universität Tübingen 
 
 Sammlungen Sammlungsführende 

Einrichtungen 
derzeitige (2012) 
Besetzung 

1. Altorientalische Sammlung  Abteilung für 
Altorientalische Philologie 

Prof. Dr. Konrad Volk  

2. Abguss-Sammlung  Institut für Klassische 
Archäologie 

Prof. Dr. Thomas 
Schäfer 

3. Originalsammlung der Klassischen  
Archäologie 

Institut für Klassische 
Archäologie 

Prof. Dr. Thomas 
Schäfer 

4. Münzsammlung der Klassischen Archäologie Institut für Klassische 
Archäologie 

Prof. Dr. Thomas 
Schäfer 

5. Fotosammlung der Klassischen Archäologie Institut für Klassische 
Archäologie 

Prof. Dr. Thomas 
Schäfer 

6. Sammlung der Älteren Urgeschichte  Abteilung für Ältere 
Urgeschichte und 
Quartärökologie 

Prof. PhD Nicholas J. 
Conard 

7. Sammlung der Jüngeren Urgeschichte  Abteilung für Jüngere 
Urgeschichte und 
Frühgeschichte 

Prof. Dr. Martin  
Bartelheim 

8. Graphische Sammlung  Kunsthistorisches Institut Prof. Dr. Sergiusz 
Michalski  

9. Fotosammlung des Kunsthistorischen 
Instituts 

Kunsthistorisches Institut Prof. Dr. Sergiusz 
Michalski  

10. Silberschatz der Universität Rektorat Rektor Prof. Dr. Bernd 
Engler 

11. Gemäldesammlung Rektorat Dr. Anette Michels 

12. Professorengalerie Rektorat Dr. Anette Michels 

13. Musikinstrumentensammlung  Musikwissenschaftliches 
Institut 

Professor Dr. Manfred 
Hermann Schmid  

14. Ethnologische Sammlung Abteilung für Ethnologie Prof. Dr. Roland 
Hardenberg 

15. Ägyptische Sammlung  Abteilung für Ägyptologie Prof. Dr. Christian 
Leitz 

16. Münzsammlung der Islamischen Numismatik Abteilung für Orient- und 
Islamwissenschaft 

Prof. Dr. Heidrun 
Eichner 

17. Biblisch-Archäologische Sammlung Biblisch-Archäologisches 
Institut 

Prof. Dr. Jens Kamlah  

18. Asservatensammlung Gerichtsmedizin 
Asservaten werden lediglich für die 
Staatsanwaltschaft verwahrt 

  

19. Sammlungen des Botanischen Gartens  Botanischer Garten Prof. Dr. Katja 
Tielbörger  

20. Herbarium Tubingense TUB Institut für Evolution und 
Ökologie 

Prof. Dr. Katja 
Tielbörger 

21. Zoologische Sammlung  Institut für Evolution und 
Ökologie 

Prof. Dr. Katarina 
Foerster  

22. Paläontologische Sammlung Forschungsbereich für 
Paläobiologie 

Prof. Dr. Madeleine 
Böhme 

23. Mineralogische Sammlung Forschungsbereich für 
Mineralogie und 
Geodynamik 

Prof. Dr. Gregor Markl 

24. Osteologische Sammlung  Forschungsbereich für 
Urgeschichte und 
Naturwissenschaftliche 
Archäologie 

Prof. Dr.  Katharina 
Harvati 

25. Geographische Kartensammlung Fachbereich 
„Geowissenschaften“ 

Prof. Dr. Sebastian 
Kinder 

26. Computersammlung  Fachbereich „Informatik“ Prof. Dr. Herbert 
Klaeren 
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27. Mathematische Modellsammlung  Fachbereich „Mathematik“ Prof. Dr. Christian 
Lubich 

28 Pharmakognostische Sammlung 
in die Betreuung des Botan. Gartens 
übergegangen (Herbarium Tubingense) 

  

29. Physiologisch-Chemische 
Präparatesammlung  

Interfakultäres Institut für 
Biochemie 

Prof. Dr. Thilo Stehle 
 

30. Physikalische Sammlung Physikalisches Institut Dr. Günter Lang 

31. Astrophysikalische Sammlung Institut für Astronomie und 
Astrophysik 

Prof. Dr. Klaus 
Werner 

32. Psychologische Sammlung Psychologisches Institut Prof. Dr. Rolf Ulrich 

33. Sammlungen der Empirischen 
Kulturwissenschaft (Archiv der 
Alltagskulturen) 

Ludwig-Uhland Institut für 
Empirische 
Kulturwissenschaft 

Prof. Dr. Bernhard 
Tschofen 

34. Fundus Wissenschaftsgeschichte MUT Prof. Dr. Ernst Seidl 

35. Anatomische Sammlung Anatomisches Institut Prof. Dr. Hans-Jörg 
Wagner 

36. Zahnmedizinische Sammlung Zentrum für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde 

Andreas Prutschner, 
ZA 

37. Augenärztliche Sammlung Forschungsbereich 
Geschichte der 
Augenheilkunde 

Prof. Dr. Jens Martin 
Rohrbach 

38. Moulagensammlungen  Unihautklinik Prof. Dr. Martin 
Röcken 

39. Sammlung der Universitätsfrauenklinik Universitätsfrauenklinik Dr. Ellen Katz 

40 Sammlung Kölle  
siehe bereits Ziffer 11 

  

41. Sammlung Schmalzriedt / Turkmenische 
Teppiche 

MUT Dr. Lutz Ilisch 

42. Sammlung des Universitätsarchivs Universitätsarchiv Dr. Michael Wischnath  

43. Mathematische Instrumentensammlung Fachbereich Mathematik Dr. Lars Schneider  
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Studiengang Kognitionswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Science (B. Sc.) – Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 01.01.2005 
(GBl. 2005, 1), zuletzt geändert durch Artikel 19 der Achten Anpassungsverordnung vom 
25.01.2012 (GBl. S. 65), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
10.05.2012 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Kognitionswissenschaft mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 20.08.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
§ 6a Individuelle Studien im Rahmen des Flexibilitätsfensters nach § 3a des Allgemeinen 
Teils 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Zwischenprüfung   
§ 9 Art, Umfang und Durchführung der Zwischenprüfung 
VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 10 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 11 Bachelorarbeit 
§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 13 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Kognitionswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) 
– Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, 
soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Das Studium des B.Sc. in Kognitionswissenschaft dient der Aneignung langfristiger, 
auf systematische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter 
grundlegender wissenschaftlicher Qualifikationen, die eine erste allgemeine 
wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Qualifikation der Studierenden im Bereich der 

Kognitionswissenschaft begründen. 
2Das Fach umfasst die Vermittlung der Grundlagen 

zum Verständnis kognitiver Prozesse und das methodische Werkzeug zur Untersuchung 
dieser Prozesse. Kognitive Prozesse sind  etwa die Wahrnehmung, die Motorik, das 
Lernen, das Gedächtnis, das Problemlösen, das Denken und die Sprache. Die 
Kognitionswissenschaft wird als eine interdisziplinäre Wissenschaft zwischen Informatik, 
Psychologie, Neurowissenschaft, Linguistik und Philosophie verstanden. 3

Die 
Studierenden sollen lernen den Wissenschaftsgegenstand der Kognition aus den 
verschiedenen Perspektiven der unterschiedlichen Fächer zu erfassen und so die 
Fähigkeiten entwickeln, interdisziplinär zu denken, zwischen den Fächern zu vermitteln 
und so zu neuen Problemlösungen in den Grundlagen und der Anwendung zu kommen.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Kognitionswissenschaft ist in § 1 Abs. 

6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 180 

Leistungspunkten ist vorbehaltlich eines etwaigen Flexibilitätsfensters Voraussetzung, um 
diesen B.Sc.-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- 
bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der 
Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für das Studium des B.Sc. in Kognitionswissenschaft sind gute Kenntnisse des 
Englischen notwendig.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Bachelor-Studium Kognitionswissenschaft gliedert sich vorbehaltlich der Wahl 

eines im Allgemeinen Teil dieser Ordnung etwa vorgesehenen Flexibilitätsfensters in drei 

Studienjahre. 
2
Das erste Jahr schließt mit der Orientierungsprüfung, das zweite mit der 

Zwischenprüfung und das dritte mit der Bachelorprüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 180 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht:  
 
Empfohlene
s Semester  
(jeweils 
ohne die 
Wahl eines 
Flexibilitätsf
ensters)  

Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-Punkte  

1 KOGINF1 Informatik I 8 
 

1 KOGMAT1 Mathematik I 8 
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1 KOGBIO1 Neurobiologie und Sinnesphysiologie 6 
 

1-4 KOGPSY Kognitionspsychologie  12 

1 KOGFMETH Forschungsmethoden der Psychologie 3 

1-2 KOG Kognitionswissenschaft  6 

2 KOGINF2 Informatik II 8 
 

2 KOGMAT2 Mathematik II 8 

2 KOGBIOPSY Biologische Psychologie  3 

2-3 MSTAT Mathematische Statistik  8 

2-6 ASQ Allgemeine Schlüsselqualifikationen 12 

3 KOGINF3 Theoretische Informatik 8 

3 KOGMAT3 Mathematik III 8 

3 EXPKOG Experimentelle Kognitionswissenschaft 6 

3-5 KOGLIN Linguistik 12 

4 KOGINF4 Algorithmen 8 

4-5 KOGPHIL Philosophie 6 

4 PROJPRAKT Projektpraktikum 9 

4-6 WPFLKOG Wahlpflicht Kognition 12 

5-6 WPFLINF Wahlpflicht Informatik 8 

5 KOGBIO2 Introduction to Computational Neuroscience 6 

6 BACHA Bachelor-Arbeit 
 
zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-
Kolloquium  
(Abschlussvortrag) 

12 
 
3 

 
Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen: Projektpraktikum 
(PROJPRAKT), Allgemeine Schlüsselqualifikationen (ASQ). 
 
Bei Wahl eines Flexibilitätsfensters im Umfang von 60 ECTS-Punkten ist die Erstellung der 
Bachelor-Arbeit und das Modul „Bachelor-Arbeit“ für das achte Semester vorgesehen.  
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 

1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden insbesondere angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen und Praktika / Laborpraktika 
4. Exkursionen 
5. Tutorien.  
 
 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 5 bestehen, können zahlenmäßige 
Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 

überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die 

Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Das Recht zur Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu 
einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig 
gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet 
werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelorstudiengang Kognitionswissenschaft ist 
deutsch. 2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; 
es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische 
Sprachkenntnisse verfügen.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 bzw. im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

§ 6a Individuelle Studien im Rahmen des Flexibilitätsfensters nach § 3a des 
Allgemeinen Teils  
 
(1) 1Im Rahmen des Moduls Individuelle Studien wählen die Studierenden an der 
Universität Tübingen Lehrveranstaltungen aus dem Studienangebot der Universität 
Tübingen. 2Für diese Veranstaltungen und insbesondere auch hinsichtlich der für diese 
vergebenen ECTS-Punkte gelten, soweit hier oder im Allgemeinen Teil nichts 
Abweichendes geregelt ist, die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
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Veranstaltung stammt bzw. die Bestimmungen für die jeweilige Veranstaltung in der 
jeweils gültigen Fassung. 3Wird eine Veranstaltung in diesem Rahmen in 
unterschiedlichen Ausgestaltungen angeboten bzw. kann für diese – etwa in Abhängigkeit 
von der Art der erbrachten Prüfungsleistung – eine unterschiedliche Zahl von ECTS-
Punkten erworben werden oder wird diese in mehreren hier einschlägigen Studiengängen 
angeboten, so besteht insoweit ein Wahlrecht der Studierenden. 4Von den Studierenden 
ist bei Wahrnehmung einer solchen Veranstaltung im Rahmen des Moduls Individuelle 
Studien selbst sicherzustellen, dass zur jeweiligen Lehrveranstaltung nach den für diese 
geltenden Regelungen eine Prüfung angeboten wird. 
 
(2) Im Rahmen des Moduls Individuelle Studien wählen die Studierenden an anderen 
Universitäten aus dem Studienangebot der jeweiligen Universität. 
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
 
(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Informatik I  
- Neurobiologie und Sinnesphysiologie 

 
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 
und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

V. Zwischenprüfung   
 

§ 9 Art, Umfang und Durchführung der Zwischenprüfung 
 
(1) Die Zwischenprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Informatik II  
- Theoretische Informatik 
- Algorithmen 
- Mathematik I 
- Mathematik II 
- Mathematik III 
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- Mathematische Statistik 
- Forschungsmethoden der Psychologie 
- Kognitionspsychologie 
- Biologische Psychologie 
- Kognitionswissenschaft 
- Experimentelle Kognitionswissenschaft 

 
(2) 1Die Gesamtnote der Zwischenprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 
und 3 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend. 
  

VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 10 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Arbeit und etwaige andere am 
Ende des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 23 des Allgemeinen Teils 
ist neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das fünfte Studiensemester 

(vgl. Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen.  
 

§ 11 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 20% aus der Note des 
Moduls Bachelor-Arbeit (Bachelor-Arbeit und eventuell in der Tabelle in § 3 für dieses 
Modul vorgesehene weitere Leistungen) und zu 80% aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der übrigen benoteten Module außer den im Bereich 
„überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ (außer wenn diese integriert in 
Fachveranstaltungen erworben werden) und im Bereich „Flexibilitätsfenster“ absolvierten 
Modulen.  
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 13 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2012/2013. 3Studierende, die ihr Bachelor-Studium in 
Kognitionswissenschaft vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben, 
können auf schriftlichen Antrag, der beim zuständigen Prüfungsamt einzureichen ist, die 
Bachelor-Prüfung in Kognitionswissenschaft an der Universität Tübingen nach den  
Regelungen dieser Satzung ablegen.4Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen 
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werden dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein 
zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 20.08.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der 

Eberhard Karls Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien – 

Anlage B: V.5: Fachspezifische Bestimmungen für das Fach 

Erziehungswissenschaft 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 9 und § 34 Abs. 1 LHG in der Fassung vom 1. 
Januar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 
457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 19.07.2012 die 
nachfolgenden Änderungen der fachspezifischen Bestimmungen für das Fach 
Erziehungswissenschaft, Anlage B: V.5 der Studien- und Prüfungsordnung der Eberhard 
Karls Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien, beschlossen.  
 
Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 4 LHG hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg mit Schreiben vom 19.10.2012 (Az.: 21-7831/361/1) sein Einvernehmen 
erteilt. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 26.10.2012 erteilt.  
 
 
 

Artikel 1 
 
In der Studien- und Prüfungsordnung der Eberhard Karls Universität für den Studiengang 
Lehramt an Gymnasien werden die fachspezifischen Bestimmungen für das Fach 
Erziehungswissenschaft, Anlage B: V.5, wie folgt neu gefasst: 
 

V.5. Erziehungswissenschaft 
 
Pflichtmodule Hauptfach 
 
Es sind insgesamt 80 Leistungspunkte für erfolgreich absolvierte studienbegleitende 
Prüfungen in Pflichtmodulen nach Anlage A der Gymnasiallehrerprüfungsordnung I zu 
erwerben. Im Bereich Fachdidaktik sind 10 Leistungspunkte in zwei Modulen zu erwerben. 
 

Kurzbe-
zeichnung des 
Moduls lt.  
Modulhand-
buch

1
 

Art des 
Moduls 

Modultitel Veranstaltung
s- 
art 

Prüfungslei
stung 

Leistungs- 
punkte 

1 P 
Grundfragen und 
Grundbegriffe der 
Erziehungswissenschaft  

Vorlesung 
Seminar 
Tutorium 

Laut 
Modulhandb
uch 

12 

2 P 
Erziehungswissenschaft
-liche Analyse 
außerschulischer Felder  

Vorlesung 
Vorlesung 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 
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3a P 
Methoden der 
empirischen Bildungs- 
und Sozialforschung  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 

3b P 
Datenanalyse in der 
Bildungs- und 
Sozialforschung  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 

4 P 
Bildung und Erziehung: 
Theorien und Kontexte  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

9 

5 P 
Grundlagen der 
Pädagogischen 
Psychologie 

Seminar 
Seminar 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

12 

6 P 
Zentrale Themen der 
Schulpädagogik  

Seminar 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

12 

7 P 
Schul- und 
Unterrichtsforschung 

Seminar 
Seminar  

Laut 
Modulhandb
uch 

11 

8 P 
Grundlagen der 
empirischen 
Bildungsforschung  

Vorlesung 
Laut 
Modulhandb
uch 

3 

9 P 
Personale und soziale 
Kompetenzen  

Seminar 
Laut 
Modulhandb
uch 

3 

11a FD 
Fachdidaktik 
Erziehungs-
wissenschaft 1 

Seminar 
Laut 
Modulhandb
uch 

5 

11b FD 
Fachdidaktik 
Erziehungs-
wissenschaft 2 

Seminar 
Laut 
Modulhandb
uch 

5 

1vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
 
Der Zeitpunkt und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind vom Leiter/der 
Leiterin der Lehrveranstaltung zu Beginn des Semesters allen Studierenden, die an der 
Lehrveranstaltung teilnehmen, bekannt zu geben. 
 
Die Reihenfolge, in der die Module zu studieren sind, ist dem Modulhandbuch zu 
entnehmen. 
 
Nachweis der Orientierungsprüfung:  
Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen in Modul 1 
 
Nachweis der Zwischenprüfung: 
Bestehen der studienbegleitenden Prüfungsleistungen in den Modulen 1 und 4 sowie in 
zwei weiteren Modulen. Notwendige Vorleistungen für einzelne Module sind dem 
Modulhandbuch zu entnehmen. 
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Wahlmodule Hauptfach 
 
Es sind insgesamt 14 Leistungspunkte für studienbegleitende Modulprüfungen in 
fachwissenschaftlichen Veranstaltungen, die nicht mit den vorgegebenen Fachcurricula 
(Anlage A GymPO I) korrespondieren müssen, zu erwerben (§ 5 Absätze 3 und 4 GymPO 
I). 
Die angegebene Aufteilung der Leistungspunkte auf die beiden Module stellt lediglich eine 
Empfehlung dar. Näheres ist dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
 Kurzbe-
zeichnung des 
Moduls lt.  
Modulhand-
buch

1
  

Art des 
Moduls 

Modultitel Veranstaltung
s- 
art 

Prüfungslei
stung 

Leistungs- 
punkte 

10a WP 
Ausgewählte 
Fragestellungen der 
Erziehungswissenschaft 

Seminar/ 
Seminare 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 

10b WP 
Vertiefte 
Fragestellungen der 
Erziehungswissenschaft 

Seminar/ 
Seminare/ 
Kolloquium 

Laut 
Modulhandb
uch 

8 

1vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
 

Pflichtmodule Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen eines Hauptfachs 
 
Gem. § 30 Abs. 3 GymPO I sind für studienbegleitende Prüfungen in Pflichtmodulen 
gemäß den in Anlage A vorgegebenen Fachcurricula 80 Leistungspunkte zu erwerben. 
Des Weiteren sind für studienbegleitende Prüfungen in zwei Fachdidaktikmodulen (à 5 
Leistungspunkte) insgesamt 10 Leistungspunkte zu erwerben. Hinzu kommen 6 
Leistungspunkte für ergänzende Module (Fachwissenschaft, Fachdidaktik oder Personale 
Kompetenz). 
 

 Kurzbe-
zeichnung des 
Moduls lt.  
Modulhand-
buch

1
 

Art des 
Moduls 

Modultitel Veranstaltung
s- 
art 

Prüfungslei
stung 

Leistungs- 
punkte 

1 P 
Grundfragen und 
Grundbegriffe der 
Erziehungswissenschaft  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

12 

2 P 
Erziehungswissenschaft
-liche Analyse 
außerschulischer Felder  

Vorlesung 
Vorlesung 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 

3a P 
Methoden der 
empirischen Bildungs- 
und Sozialforschung  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 

3b P 
Datenanalyse in der 
Bildungs- und 
Sozialforschung  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 
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4 P 
Bildung und Erziehung: 
Theorien und Kontexte  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

9 

5 P 
Grundlagen der 
Pädagogischen 
Psychologie 

Seminar 
Seminar 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

12 

6 P 
Zentrale Themen der 
Schulpädagogik  

Seminar 
Seminar 

Laut 
Modulhandb
uch 

12 

7 P 
Schul- und 
Unterrichtsforschung 

Seminar 
Seminar  

Laut 
Modulhandb
uch 

11 

8 P 
Grundlagen der 
empirischen 
Bildungsforschung  

Vorlesung 
Laut 
Modulhandb
uch 

3 

9 P 
Personale und soziale 
Kompetenzen  

Seminar 
Laut 
Modulhandb
uch 

3 

11a FD 
Fachdidaktik 
Erziehungs-
wissenschaft 1 

Seminar 
Laut 
Modulhandb
uch 

5 

11b FD 
Fachdidaktik 
Erziehungs-
wissenschaft 2 

Seminar 
Laut 
Modulhandb
uch 

5 

1vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
 
Der Zeitpunkt und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind vom Leiter/der 
Leiterin der Lehrveranstaltung zu Beginn des Semesters allen Studierenden, die an der 
Lehrveranstaltung teilnehmen, bekannt zu geben. 
 
Die Reihenfolge, in der die Module zu studieren sind, ist dem Modulhandbuch zu 
entnehmen. 
 

Wahlmodule Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen eines Hauptfachs 
 
Es sind Wahlmodule im Umfang von insgesamt 14 Leistungspunkten zu absolvieren.  
Die angegebene Aufteilung der Leistungspunkte auf die beiden Module stellt lediglich eine 
Empfehlung dar. Näheres ist dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
 Kurzbe-
zeichnung des 
Moduls lt.  
Modulhand-
buch

1 

Art des 
Moduls 

Modultitel Veranstaltung
s- 
art 

Prüfungslei
stung 

Leistungs- 
punkte 

10a WP 
Ausgewählte 
Fragestellungen der 
Erziehungswissenschaft 

Seminar/ 
Seminare 

Laut 
Modulhandb
uch 

6 
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10b WP 

Vertiefte 
Fragestellungen der 
Erziehungswissen-
schaft 

Seminar/ 
Seminare/ 
Kolloquium 

Laut 
Modulhandb
uch 

8 

1vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
 

Pflichtmodule Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen eines Beifachs 
 
Es sind studienbegleitende Prüfungen in Pflichtmodulen gemäß der in Anlage A GymPO I 
vorgegebenen Fachcurricula im Umfang von 60 Leistungspunkten zu absolvieren. Des 
Weiteren ist eine studienbegleitende Prüfung in einem Fachdidaktikmodul im Umfang von 
5 Leistungspunkten zu absolvieren. Hinzu kommt ein ergänzendes Modul 
(Fachwissenschaft, Fachdidaktik oder Personale Kompetenz) im Umfang von 6 
Leistungspunkten. 
 

Kurzbezeichnun
g des Moduls lt. 
Modulhand-
buch

1 

Art 
des 
Modul
s 

Modultitel Veranstaltung
s- 
art 

Prüfungsleist
ung 

Leistung
spunkte 

1 P 
Grundfragen und 
Grundbegriffe der 
Erziehungswissenschaft  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandbuc
h 

9 

2 P 
Erziehungswissenschaft
-liche Analyse 
außerschulischer Felder  

Vorlesung 
Laut 
Modulhandbuc
h 

3 

3 P 
Methoden der 
empirischen Bildungs- 
und Sozialforschung  

Vorlesung 
Seminar 

Laut 
Modulhandbuc
h 

6 

4 P 
Bildung und Erziehung: 
Theorien und Kontexte  

Vorlesung 
Laut 
Modulhandbuc
h 

3 

5 P 
Grundlagen der 
Pädagogischen 
Psychologie 

Seminar 
Seminar 
Seminar 

Laut 
Modulhandbuc
h 

12 

6 P 
Zentrale Themen der 
Schulpädagogik  

Seminar 
Seminar 

Laut 
Modulhandbuc
h 

12 

7 P 
Schul- und 
Unterrichtsforschung 

Seminar 
Seminar  

Laut 
Modulhandbuc
h 

12 

8 P 
Personale und soziale 
Kompetenzen  

Seminar 
Laut 
Modulhandbuc
h 

3 

10 FD 
Fachdidaktik 
Erziehungs-
wissenschaft  

Seminar 
Laut 
Modulhandbuc
h 

5 
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1vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
 

Wahlmodule Erweiterungsprüfung mit den Anforderungen eines Beifachs 
 
In fachwissenschaftlichen Veranstaltungen, die nicht mit den vorgegebenen Fachcurricula 
korrespondieren müssen, sind insgesamt 9 Leistungspunkte zu erwerben.  
 
Kurzbe-
zeichnung des 
Moduls lt.  
Modulhand-
buch

1 

Art des 
Moduls 

Modultitel Veranstaltung
s- 
art 

Prüfungslei
stung 

Leistungs- 
punkte 

9 WP Wahlmodul 
Seminar/ 
Seminare/ 
Kolloquium 

Laut 
Modulhandb
uch 

9 

1vorbehaltlich etwaiger Änderungen 
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Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung: Umsetzung GymPO I, Anlage A  

Erziehungswissenschaft 

 
Modul 1: Grundfragen und Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft 
Modul 2: Erziehungswissenschaftliche Analyse außerschulischer Felder 
Modul 3: Methoden der empirischen Bildungs- und Sozialforschung sowie Datenanalyse in 
der Bildungs- und Sozialforschung 
Modul 4: Bildung und Erziehung: Theorien und Kontexte 
Modul 5: Grundlagen der Pädagogischen Psychologie 
Modul 6: Zentrale Themen der Schulpädagogik 
Modul 7: Schul- und Unterrichtsforschung 
Modul 8: Grundlagen der empirischen Bildungsforschung (entfällt im Beifach) 
Modul 9: Personale und soziale Kompetenzen (Modul 8 im Beifach) 
Modul 10: Wahlmodul (Modul 9 im Beifach) 
Modul 11: Fachdidaktik Erziehungswissenschaft (Modul 10 im Beifach) 
 

 
Verbindliche Studieninhalte gemäß GymPO 
I, Anlage A 

Module 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Hauptfach (H) und Beifach (B) 

H B H B H B H B H B H B H B H B H B H B H B 

2.1 Methoden (erziehungs-
)wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens 

                      

2.1.1 Basiskenntnisse in Erkenntnis- und 
Wissenschaftstheorie (vertieft HF) 

x x     x x               

2.1.2 Methoden und Techniken 
wissenschaftlichen Arbeitens 

x x                     

2.1.3 qualitative und quantitative 
Forschungsmetho-den (Erhebung und 
Auswertung) (vertieft HF) 

    x x         x        

2.2 Erziehungs- und Bildungstheorien                       

2.2.1 Grundbegriffe der Erziehung und Bildung x x x x                   

2.2.2 Grundrichtungen von Erziehungs- und 
Bildungstheorien 

x x     x x               

2.2.3 Bedeutung von Erziehungs- und Bildungs-
theorien für den Unterricht: klassische Theorien, 
reformpädagogische und aktuelle Konzeptionen 
(HF) 

      x    x x           

2.2.4 Werte- und Normenproblematik x x x x   x x               

2.3 Lehren, Lernen, Unterricht                       

2.3.1 Theorien und Modelle der Allgemeinen 
Didaktik 

  x        x x           

2.3.2 Unterrichtsmethoden; Formen der inneren 
Differenzierung 

            x x         

2.3.3 Mediendidaktik             x x         

2.3.4 Lern- und Motivationspsychologie         x x             

2.3.5 Beeinflussung von Lernprozessen, 
Selbststeuerung des Lernens 

  x      x x   x x         

2.3.6 Grundfragen der Entwicklung (kognitiv, 
moralisch, psycho-sozial) (vertieft HF) 

        x x             

2.3.7 pädagogisch-psychologische Diagnostik; 
Leistungsbeurteilung (vertieft HF) 

        x x   x x x        
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Verbindliche Studieninhalte gemäß GymPO 
I, Anlage A 

Module 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Hauptfach (H) und Beifach (B) 

H B H B H B H B H B H B H B H B H B H B H B 

2.4 Kommunikation und Interaktion                       

2.4.1 Kommunikations- und Interaktionstheorien         x x       x x     

2.4.2 Rollentheoretische Konzepte                 x x     

2.4.3 Beratungskonzepte (vertieft HF)                 x x     

2.4.4 Theorien der Gruppenpädagogik                 x x     

2.5 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
und die Institutionalisierung von Erziehung und 
Bildung 

                      

2.5.1 Struktur des Bildungssystems in 
historischer und international vergleichender 
Perspektive (vertieft HF) 

      x x   x x           

2.5.2 Außerschulische Erziehungs- und 
Bildungseinrichtungen (vertieft HF) 

  x x                   

2.5.3 Familienerziehung im Wandel   x x                   

2.5.4 Theorien schulischer und 
außerschulischer Sozialisation 

      x x               

2.5.5 Rolle der Medien im 
Sozialisationsprozess, Medienpädagogik 

      x x               

2.5.6 Gender-Problematik     x x x x               

2.6 Grundlagen der Fachdidaktik 
Erziehungswissenschaft 

                      

2.6.1 Fachdidaktische Theorien, curriculare 
Grundlegung des Fachunterrichts und 
didaktische Prinzipien (vertieft HF) 

                    x x 

2.6.2 Unterrichtsformen zur Vermittlung von 
Wissen und pädagogischer 
Handlungskompetenz 

                    x x 

2.6.3 Kategoriensystem zur Beobachtung, 
Analyse und Planung von pädagogischen 
Prozessen 

                    x x 

2.6.4 Entwicklung, Erprobung und Reflexion von 
Lehr- und Lernprozessen, unter besonderer 
Berücksichtigung von eigenverantwortlichem, 
systematischem Lernen, der Förderung 
kooperativer Lernformen und der Einbeziehung 
außerschulischer Lernorte 

                    x x 

 

Artikel 2 – Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2012/2013.  
 
(2) Nach der bisher gültigen Fassung der fachspezifischen Bestimmungen für das Fach 
Erziehungswissenschaft, Anlage B: V.5 der Studien- und Prüfungsordnung der Eberhard 
Karls Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen können durch Entscheidung des Prüfungsausschusses ganz oder 
teilweise auf die nach der aufgrund dieser Satzung geltende Neuregelung angerechnet 
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werden. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss als Übergangsregelung geeignet 
abweichende Regelungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter 
teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen. Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch 
oder zusätzliche Prüfungsversuche in ein- und derselben Veranstaltung werden durch 
diese Satzung nicht erworben.  
 
 
 
Tübingen, den 26.10.2012  
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2012, Nr. 17, S. 1323 

Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die 

Studiengänge des Fachbereichs Asien- und Orientwissenschaften mit 

akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 1.1.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 
10.7.2012  (GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
27.9.2012 den nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für die Studiengänge des Fachbereichs Asien- und 
Orientwissenschaften mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) 
beschlossen. 

 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 7.11.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Struktur des Master-Studienganges 
§ 2 Graduierung 
§ 3 Fächer 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüfer und Beisitzer 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II. Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
§ 7 Zweck der Prüfung 
§ 8 Umfang und Art der Master-Prüfung 
III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 9 Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 10 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 11 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV. Master-Arbeit 
§ 15 Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, am 
Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 16 Zulassungsverfahren 
§ 17 Master-Arbeit 
V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 18 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 19 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 20 Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums zu 
erbringender mündlicher Prüfungen 
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VII. Master-Gesamtnote 
§ 21 Bildung der Master-Gesamtnote 
VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 22 Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 23 Urkunde 
§ 24 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
IX. Schlussbestimmungen 
§ 25 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 26 Schutzbestimmungen 
§ 27 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
  

§ 1 Struktur des Master-Studienganges1  
 
(1) In den Studiengängen  
 
1. Japanologie/Japanese Studies 
2. Sinologie/Chinese Studies 
3. Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens (Islamwissenschaft) 
 
des Fachbereichs Asien- und Orientwissenschaften mit akademischer Abschlussprüfung 
Master of Arts (M. A.) (im Folgenden: Master-Studiengang) wird das European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des 
Studiums sind ECTS-Punkte (Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, 
deren jeweilige Anzahl sich nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand 
(workload) der Studierenden richtet.  
 
(2) 1Der Master-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu 
belegenden Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt.  
  
(3) Der Master-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem 
verbunden.  
 
(4) 1Der Studienumfang entspricht 120 ECTS-Punkten, von denen 20 ECTS-Punkte auf 
die Masterarbeit und 100 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen 
entfallen. 2Neben der Master-Arbeit kann auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende 
des Master-Studiums, eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / 
oder ein zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium vorgesehen werden.  
 
(5) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika vier Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu 

                                                 
1
 Aus Gründen der Lesbarkeit sind nicht stets die männliche und die weibliche Sprachform nebeneinander aufgeführt. Alle 

personenbezogenen Aussagen und alle sogenannten merkmallosen Formen wie Vorsitzender, Dekan, Professor, etc. 
beziehen sich auf beide Geschlechter. 
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nach der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern 
die für die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und 
entsprechende Kapazitäten bestehen.  
 
(6) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem 
Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
  

§ 2 Graduierung 
  
Aufgrund der bestandenen Master of Arts-Prüfung (im Folgenden: Master-Prüfung) wird 
der akademische Grad „Master of Arts“ (abgekürzt „M. A.“) verliehen. 
 

§ 3 Fächer 
  
1Im Master-Studiengang wird ein Master-Fach studiert. 2Die wählbaren Module ergeben 
sich aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und werden im Modulhandbuch, das zu 
Beginn eines jeden Semesters herausgegeben wird, genauer spezifiziert. 
 

§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht 
ausdrücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die […] Fakultät einen 
Prüfungsausschuss. 2Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, das ihn im 
Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreter 
werden jeweils von der Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss setzt sich aus 
Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 
 
1. drei hauptberufliche Hochschullehrer,  
2. ein akademischer Mitarbeiter,  
3. ein Studierender (mit beratender Stimme). 
 
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur ein Professor führen. 
5Der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des Prüfungsausschusses. 
6Darüber hinaus kann der Ausschuss dem Vorsitzenden, soweit dies nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertragen; dies gilt nicht für die 
Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der laufenden Geschäfte kann dem 
Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 8Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder gefasst, bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 9Wiederbestellung ist 
– auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das neue Mitglied bis zum 
Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder 
bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
   
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein 
Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Master-
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Arbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss 
hat sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser 
Ordnung festgelegten Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem 
Zweck sollen die Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
Leistungsnachweise und der zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Master-Arbeit informiert werden. 5Der Prüfungsausschuss hat außerdem 
sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbestimmungen sowie die Bestimmungen des 
§ 34 Abs. 1 Satz 2 LHG eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. 2Der Rektor oder ein von ihm benannter 
Vertreter ist ebenfalls berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat 
sie der Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines Vorsitzenden sind 
dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit Begründung unter Angabe der 
Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die Lehre 
zuständigen Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 5 Prüfer und Beisitzer 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer und soweit nach den Regelungen dieser 
Ordnung notwendig Beisitzer für die einzelnen Prüfungen. 2Er kann die Bestellung dem 
Vorsitzenden übertragen. 3Vorschläge des Kandidaten für potentielle Prüfer können 
berücksichtigt werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 4Der Beisitzer führt das 
Protokoll. 5Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den Abschluss des 
entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrer, Privatdozenten und 
ferner akademische Mitarbeiter, denen auf Vorschlag des Fakultätsvorstands vom 
Vorstand  die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann 
ausnahmsweise zu Prüfern bestellt werden, wenn Prüfer nach Satz 1 nicht in genügendem 
Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem Studienabschluss, zu dem die 
Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach verfügen.  
 
(3) 1Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Abs. 2 Prüfer, welches 
die Lehrveranstaltung durchgeführt hat. 2Im Verhinderungsfall bestellt der 
Prüfungsausschuss ein anderes prüfungsberechtigtes Mitglied des Fachs, das am 
Lehrprogramm des Master-Studiengangs beteiligt ist. 3Wird bei studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die jeweilige Prüfung 
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vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige Mitglied des 
Lehrkörpers Prüfer, welches als Prüfer für die Prüfung an diesem regulären 
Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung nicht im Rahmen dieser 
Termine durchgeführt, so wird ein Prüfer bestellt.  
 
(4) Für Prüfer sowie Beisitzer gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 und 3 entsprechend. 
 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in dem gleichen oder 
vergleichbaren Studiengang an einer Universität oder einer gleichgestellten Hochschule in 
Deutschland werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 2Die an einer anderen 
deutschen Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten 
Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) 1Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
werden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. 2Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den 
Anforderungen denen des betreffenden Faches nach dieser Ordnung im Wesentlichen 
entsprechen. 3Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung 
und Gesamtbewertung vorzunehmen. 4Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studien- 
und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gelten die Absätze 1 u. 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem entsprechend 
auch für Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 
Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieursschulen und Offiziersschulen der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
 
(4) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden 
angerechnet, wenn  
 
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 

Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

 
2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen 
höchstens 50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen.  
 
(5) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 14 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei 
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unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem 
Fall erfolgt keine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote 
und die für deren Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung 
dieser Tatsache entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Transcript of Records ist zulässig. 
 
(6) 1Bei Vorliegen der Voraussetzungen von Absatz 1-4 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anrechnung. 2Die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in 
Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. 3Der Kandidat hat die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 

II. Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
 

§ 7 Zweck der Prüfung 
 
1Die Master-Prüfung in einem Studiengang des Fachbereichs Asien- und 
Orientwissenschaften bildet einen weiteren, über einen ersten Abschluss hinausgehenden 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf dem Gebiet der Asien- und 
Orientwissenschaften. 2Mit der Master-Prüfung weisen die Studierenden nach, dass sie 
über einen solchen ersten Abschluss hinaus über ein vertieftes Grundwissen und eine 
systematische Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse im Gebiet der Asien- und 
Orientwissenschaften in einem selbstgewählten Spezialgebiet verfügen und die Fähigkeit 
erworben haben, wissenschaftliche Fragestellungen aus ihrem Masterfach mit den 
einschlägigen Methoden selbständig zu bearbeiten.  
 

§ 8 Umfang und Art der Master-Prüfung 
  
(1) 1Die Master-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen  und etwaig 
geforderten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der 
Masterarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des 
Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder dem 
etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium, sie ist bestanden, 
wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 2Im Besonderen Teil bzw. dem Modulhandbuch 
ist geregelt, in welchen Modulen endnotenrelevante studienbegleitende 
Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 
 
1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
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sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 
7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 9 Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen 
vorgesehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen 
Prüfungsleistungen und / oder Studienleistungen sowie etwaige weitere 
Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die 
Vergabe von ECTS-Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese 
mindestens „ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen 
Prüfungsleistungen und Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen 
sind und in welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen 
sind. 2Ist in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, 
so kann für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten 
ECTS-Punkte darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen 
weiteren Ergänzungsleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Lehrveranstaltungen bzw. 
Modulen, in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der 
vorgesehenen ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen 
Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sowie etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem 
jeweiligen Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
  

§ 10 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen 
erbracht werden. 2Die erbrachten Studienleistungen sind vom Leiter der jeweiligen 
Lehrveranstaltung zu bewerten. 3Sie können auch in unbenoteter Form vorgesehen 
werden. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschluss-
prüfungen; sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2Im 
Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in 
welcher Art die Modulabschlussprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder 
schriftlich und / oder praktisch.  3Der Besondere Teil dieser Ordnung kann auch andere 
kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 4Die 
Master-Arbeit sowie etwa zu dieser gehörige mündliche Masterprüfungen, zu dieser 
gehörige Kolloquien und mündliche Prüfungen über den Inhalt der Master-Arbeit sind nicht 
studienbegleitend.  
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(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
bzw. Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind vom Leiter der 
Lehrveranstaltung – in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung – allen Studierenden, 
die an derselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaubhaft, dass er wegen 
länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwerden, Beeinträchtigungen 
oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihm der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei Krankheit 
eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und 
an Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer Lehrveran-
staltung abzulegen sind. 2Beurlaubte Studierende nach § 61 Abs. 3 LHG sind berechtigt, 
an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. 
3Das Nähere regelt die vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der 
Universität Tübingen in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungs-
leistungen und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im 
Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung 
gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 11 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
  
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu 
einem vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Regelungen anmelden.  
  
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  
 
1. die für die Zulassung zu diesem Studiengang geforderten Voraussetzungen erfüllt 

und an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Master-Studienganges 
eingeschrieben ist,  

2. seinen Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in 
einem vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht verloren hat,  

3. die Master- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht endgültig nicht bestanden 
hat,  

4. die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen 
erfüllt.  

 
2Über Studiengänge, die als vergleichbar gelten, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält der Studierende innerhalb von 
vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
 
1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß 

vervollständigt worden sind.  
 
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich der Studierende im 
betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem nach Abs. 2 vergleichbaren 
Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 5Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig.  
 

§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
Kolloquien und Vorträge. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist der Kandidat nach, dass er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner 
festgestellt werden, ob der Kandidat über ein breites Grundlagenwissen verfügt. 3Darüber 
hinaus kann dem Kandidaten Gelegenheit gegeben werden, als Gegenstand mündlicher 
Prüfungen eingegrenzte Themen (Spezialgebiete) zu benennen. 4Die Dauer einer 
mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. 5Die 
mündliche Prüfung findet in Gegenwart eines Beisitzers statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das vom Prüfer und, soweit ein solcher 
hinzuzuziehen ist, vom Beisitzer zu unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung ist dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren 
Prüfungstermin die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der 
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der Prüfungsergebnisse 
und die Bekanntgabe derselben an die Kandidaten. 
 

§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind Klausurarbeiten, Übersetzungs-
arbeiten und Hausarbeiten. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist der Kandidat nach, 
dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den Methoden seines 
Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Dem Prüfling 
können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen er eine zur Bearbeitung auswählt. 
3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in der Regel mindestens 60 und höchstens 240 
Minuten betragen.  
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(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche eines Kandidaten, das Ergebnis durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, festzuhalten sind. 2Das 
Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht 
vergeben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 
 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 

zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der nach 

Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2
Dabei werden 

zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen.  
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Prüfern bewertet werden, ergibt sich die 
Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 2Dabei gilt Absatz 2 und Abs. 
3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Die Bildung der Master-Gesamtnote ist in § 21 geregelt. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
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IV. Master-Arbeit 
 

§ 15 Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, 
am Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  
 
Zur Master-Arbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende 
des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder 
dem etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur 
zugelassen werden, wer: 
 
1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 11 Abs. 2 erfüllt, 
2. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren 

fachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 16 Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-
Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist der 
Studiengang anzugeben und gegebenenfalls der vom Kandidaten vorgeschlagene Prüfer 
zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 15 Ziff. 1-2 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat endgültig den Prüfungsanspruch im Master-

Studiengang oder in einem nach § 11 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang an einer 
Hochschule verloren hat oder eine nach der Studien- und Prüfungsordnung 
erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder die Master- bzw. Abschluss-
Prüfung im betreffenden Fach oder in einem nach § 11 Abs. 2 vergleichbaren 
Studiengang an einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat und ob er sich in 
einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder einem nach § 11 Abs. 2 
vergleichbaren Studiengang befindet. 4Fehlversuche an anderen bundesdeutschen 
Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen in der Bundesrepublik werden 
angerechnet. 

 
(2) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 erforderliche Unterlage in der 
vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall gestatten, 
den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb von zwei Wochen 
abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn 
sich der Studierende im betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem nach 
§ 11 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 
4Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 5Eine Ablehnung ist schriftlich zu 
begründen. 
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§ 17 Master-Arbeit  
 
(1) 1Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass der Verfasser in der 
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse 
sachgerecht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist dem Bereich der Asien- und 

Orientwissenschaften zu entnehmen. 
4
Findet der Prüfling keine Themenstellung für die 

Masterarbeit, so sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag 
dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema für seine Masterarbeit erhält. 5Das Thema 
wird über den Prüfungsausschuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das 
Thema sind aktenkundig zu machen. 6Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge 
für das Thema der Masterarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung 
besteht jedoch nicht.   
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Master-Arbeit beträgt vier Monate, das Thema ist so 
festzulegen und die Aufgabenstellung ist vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Master-
Arbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist kann in 
begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes 
geregelt ist, nach Wahl des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Die fertige Masterarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in zwei 
gebundenen Exemplaren beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom 

Prüfungsausschuss festgelegten Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt der Abgabe ist 

aktenkundig zu machen. 4Die Masterarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch 
multimediale Teile auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung 
dies erfordert. 5Das Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der 
Arbeit abgeschlossen sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des 
Prüfungsausschusses. 6Bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung des bzw. der Prüfer, 
die Frist einzuhalten, kann der Prüfungsausschuss insoweit andere Prüfer bestellen.  
 
(4) Der Kandidat hat der Master-Arbeit eine persönlich unterzeichnete Erklärung 
beizufügen, in der er versichert, dass er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit seinen 
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als 
die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle wörtlich oder sinngemäß aus 
anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekennzeichnet hat und dass die 
Arbeit  weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen 
Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass er die Arbeit weder vollständig noch in 
wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in Dateiform eingereichte 
Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern bewertet, von denen einer der Betreuer der 
Arbeit sein kann. 2§ 14 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 gelten entsprechend. 3Weichen die 
Einzelbewertungen um mehr als eine ganze Notenstufe voneinander ab oder lautet eine 
von ihnen „nicht ausreichend“, holt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die 
Bewertung eines weiteren Prüfers ein. 
 
(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-
Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig 
gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im 
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Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes 
geregelt ist, die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie 
werden von einem Prüfer bewertet und finden in zusätzlicher Gegenwart eines Beisitzers 
statt, für die Benotung gilt § 14.  
 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 18 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. 2Die Master-Arbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-
Kolloquium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurden. 
 
(2) 1Hat der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die Master-Arbeit 
nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ihm hierüber 
Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber Auskunft gibt, ob und in 
welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 2Außer beim 
Nichtbestehen der Master-Arbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses auch 
auf andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-
Kolloquium gelten die Regelungen zur Master-Arbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat ein Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden, 
wird ihm auf seinen Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der 
Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, 
die die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. Studienleistungen und deren Noten sowie 
die zur jeweiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, 
dass die Prüfung nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch 
erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des 
Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 19 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 
11 Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden 
Wiederholungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die 
Prüfungsleistungen wiederholt, die beim ersten Prüfungsversuch schlechter als mit 
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einschließlich „ausreichend“ (4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen 
Prüfungsleistungen des ersten Prüfungsversuchs werden bei der Notenberechnung 
berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden 
Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und findet in 
der Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen 
regulären Prüfungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für die Wiederholungsprüfung 
ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, der Studierende hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen 
der Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des 
folgenden Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden 
Semesters, so soll dem Studierenden auf Antrag Gelegenheit gegeben werden, die 
Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass er zu dieser Prüfungsleistung 
zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen kann.    
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der 
Wiederholungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu 
erbringenden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und 
insbesondere im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die 
fachspezifischen Gegebenheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der 
Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistung/en sind dem Studierenden in 
diesem Fall spätestens zusammen mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 20 Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des 
Studiums zu erbringender mündlicher Prüfungen  
 
(1) 1Eine Master-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf 
Wiederholung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides 
eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei 
denn, der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten 2 Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden; in diesem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne 
zu laufen. 4Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann 
zulässig, wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Master-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-
Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig 
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gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die 
Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 und Abs. 2 entsprechend. 
 

VII. Master-Gesamtnote  
 

§ 21 Bildung der Master-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, so wird eine Master-Gesamtnote gebildet, wobei als 
Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Master-Gesamtnote ergibt sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung. 2Für die Master-Note gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 
entsprechend.  
 

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 22 Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat der Kandidat die Master-Prüfung bestanden, so erhält er ein Zeugnis. 2In das 
Zeugnis wird die Master-Gesamtnote und das Thema der Master-Arbeit eingetragen. 3Das 
Zeugnis wird vom Dekan der Philosophischen Fakultät unterzeichnet. 4Es trägt das Datum 
des Tages, an dem die letzte zur Master-Prüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht 
worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache ausgestellt, auf Antrag wird eine Übersetzung in 
englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO, welches das Profil des 
Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), jeweils in 
deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache 
ausgehändigt.  
 
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 
 

- die im Laufe des Master-Studiums belegten Module sowie ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Master-Arbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen 

Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den 
Inhalt der Master-Arbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquiums. 

 
3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
§ 23 Urkunde 
  
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Kandidat eine Master-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des akademischen 
Mastergrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine englische Übersetzung der 
Urkunde ausgehändigt. 
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(2) Die Master-Urkunde wird vom Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität 
versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 24 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten 
hierüber vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat der Studierende die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm auf 
Antrag eine vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnete schriftliche 
Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. 
Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen 
ist.  
 

IX. Schlussbestimmungen  
 

§ 25 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Kandidat zu 
einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass er sich in der vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem abgemeldet hat oder wenn 
er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe 
gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer schriftlichen oder 
praktischen Prüfungsleistung oder der Master-Arbeit ohne Angabe von Gründen ist bis 
einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der Prüfung möglich. 
4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei Werktage (ohne 
Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit des Kandidaten oder eines von ihm allein zu versorgenden Kindes kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden, in besonderen Zweifelsfällen kann ein 
amtsärztliches Attest verlangt werden. 3Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer 
Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall 
anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht ein Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Ein Kandidat, der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder von der 
aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen der Sätze 1 und 2 kann der 
Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
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ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

§ 26 Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes 
sowie der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum 
Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird 
gewährleistet. 2Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung 
und deren Dauer. 3Die Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 34 
Abs. 1 Satz 2 LHG wird gewährleistet.  
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit 
oder wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage 
sind, die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag 
beim Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Masterprüfung innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung etwaig hierfür vorgesehenen Frist 
abzulegen. 2Der Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der 
Frist beantragt wird, der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 
3Dem Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 
4In besonderen Zweifelsfällen kann die Universität die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes verlangen. 5Der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen 
unverzüglich mitzuteilen. 6Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend 
genannten Voraussetzungen vorliegen, und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die 
neu festgesetzten Prüfungsfristen dem Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studentenwerks während 
mindestens eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der 
Prüfungsfristen unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft der Rektor. 
 

§ 27 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, auch wenn diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die Note der 
Prüfungsleistung, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, berichtigt werden. 
2Soweit dadurch erforderlich, kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. Prüfungsleistung für 
„nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
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Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat der Kandidat die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der Prüfungsleistungen, auf die sich 
die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und entsprechend berichtigt werden, 
bei aus mehreren Komponenten bestehenden Prüfungsleistungen auch die Noten der 
Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend berichtigt werden und, soweit dadurch 
erforderlich, in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und soweit dadurch erforderlich 
die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 2Die 
Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Mastergrades nach den gesetzlichen Be-
stimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records 
ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist 
auch die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund 
einer Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt 
wurde. 3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren, gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen 
entsprechend.  
 

§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Master-Prüfung wird dem Absolventen auf Antrag innerhalb eines 
Jahres Einsicht in seine Master-Arbeit und die darauf bezogenen Gutachten und ebenfalls 
innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-
Kolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der 
Regel eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber 
hinaus können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte 
Prüfungsleistungen angeboten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  
 

§ 29 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2012/13.  
3Studierende, die ihr Master-Studium in Sprache und Kultur Japans, Sinologie/Chinese 
Studies oder Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben sind berechtigt, die Master-Prüfung in den o.g. 
Studiengängen an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen 
innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen.  
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4Studierende, die ihr Master-Studium in Sprache und Kultur Japans, Sinologie/Chinese 
Studies oder Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben sind auf schriftlichen Antrag, der bis 31. März 
2013 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, 
berechtigt, die Master-Prüfung in den o.g. Studiengängen an der Universität Tübingen 
nach den Regelungen dieser mit Wirkung zum Wintersemester 2012/2013 in Kraft 
tretenden Studien- und Prüfungsordnung abzulegen. 5Bisher erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden 
Neuregelung angerechnet. 6Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung 
nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher 
geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 7.11.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Studiengang Japanologie/Japanese Studies mit akademischer 

Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) – Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 1.1.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 
10.7.2012  (GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
27.9.2012 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Japanologie/Japanese Studies mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 7.11.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil für den Studiengang Japanologie/Japanese Studies 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9 Masterarbeit 
§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 11 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 
Fachbereichs Asien- und Orientwissenschaften  mit akademischer Abschlussprüfung 
Master of Arts (M. A.) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil 
dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Der Master-Studiengang ist ein konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M.A. in Japanologie/Japanese Studies dient der Aneignung 
langfristiger, auf systematische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt 
gerichteter wissenschaftlicher Qualifikationen, die eine allgemeine wissenschaftlich 
fundierte berufsbezogene Qualifikation der Studierenden im Bereich der Japanologie 

begründen; der Studiengang baut auf einem ersten Hochschulabschluss fachlich auf. 
3Das 

Fach beinhaltet in Forschung und Lehre ein breites Spektrum von Themenbereichen auf 
den Gebieten Sprache, Kultur, Geistesgeschichte, Religion, Geschichte, Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft des vormodernen und modernen Japan. 
4
Die Studierenden sollen die 

Grundlagen der Japanologie beherrschen, die wissenschaftlichen Zusammenhänge der 
einzelnen Bereiche des Fachs überblicken und die methodischen und praktischen 
Fähigkeiten erwerben, um kompetent in japanbezogenen Berufsfeldern tätig zu sein. 
5Dazu gehört die Beherrschung des Japanischen in Sprache und Schrift auf dem Niveau 
der Oberstufe. 
 
 (2) 

1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Japanologie/Japanese Studies ist in § 1 

Abs. 5 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 120 

Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen M.A.-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Japanologie oder ein gleichwertiger Abschluss in einem thematisch-methodisch 
verwandten Fach mit mindestens der Note 2,5. 2Über die Gleichwertigkeit eines 
Abschlusses entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(4) Für das Studium des M.A in Japanologie/Japanese Studies sind außer dem 
Japanischen sehr gute Kenntnisse im Englischen erforderlich. Weiterhin sollten 
grundlegende Kenntnisse im klassischen Japanischen (Bungo) vorhanden sein. 
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Master-Studium Japanologie/Japanese Studies gliedert sich in zwei  

Studienjahre. 
2
Es schließt mit der Masterprüfung ab.  

 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 120 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht:  
 
Semester  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-Punkte  

1-2 JAP-MA-01  Klassische Sprachkompetenz 12 

1-2 JAP-MA-02 Moderne Sprachkompetenz 12 

1 JAP-MA-03 Ausgewählte Themen der 
Japanforschung 

18 

2-3 JAP-MA-04 Fachsprachliche Kompetenz 12 
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2-3 JAP-MA-05* Kultur und Geschichte Japans 18* 

2-3 JAP-MA-06* Gesellschaft und Geschichte 
Japans 

18* 

2-3 JAP-MA-07* Sprache und Kultur Japans 18* 

2-3 JAP-MA-08* Politik und Gesellschaft im 
modernen Japan 

18* 

 
4 

JAP-MA-09 Prüfungsmodul: 
(Master-Arbeit (20 LP) 
 und mündl. Prüfung (10 LP)) 

30 

 
*Aus den Modulen JAP-MA-05 – JAP-MA-08 müssen zwei Module mit insgesamt  
36 LP absolviert werden. 
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare 
3. Übungen 
4. Kolloquien 
5. Studienprojekt 
 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 5 bestehen, können zahlenmäßige 
Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und 

auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem 

sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu 
entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Das Recht 
zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus beschränkt werden oder der 
Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen 
abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht 
gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der 
Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Japanologie/Japanese Studies 
ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer oder japanischer 
Sprache stattfinden; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende 
englische Sprachkenntnisse verfügen.  
 



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2012, Nr. 17, S. 1345 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben. 
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 
IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende 
des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 1.-3. Studiensemester 
 (vgl. Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen.  
2. Der Nachweis von 74 Leistungspunkten. 
 

§ 9 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 25% aus der Note des 
Moduls Prüfungsmodul (Master-Arbeit und eventuell in der Tabelle in § 3 für dieses Modul 
vorgesehene weitere Leistungen) und zu 75% aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der übrigen benoteten Module.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 11 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2012/2013. 
 

3Studierende, die ihr Master-Studium in Sprache und Kultur Japans vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben sind berechtigt, die Master-Prüfung in Sprache 
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und Kultur Japans an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen 
innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen.  
 
4Studierende, die ihr Master-Studium in Sprache und Kultur Japans vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben sind auf schriftlichen Antrag, der bis 31. März 
2013 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, 
berechtigt, die Master-Prüfung in Sprache und Kultur Japans an der Universität Tübingen 
nach den Regelungen dieser mit Wirkung zum Wintersemester 2012/2013 in Kraft 
tretenden Studien- und Prüfungsordnung abzulegen. 5Bisher erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden 
Neuregelung angerechnet. 6Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung 
nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher 
geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 7.11.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Studiengang Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens 

(Islamwissenschaft) mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. 

A.) – Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 1.1.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 
10.7.2012  (GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
27.9.2012 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen 
Ostens (Islamwissenschaft) mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 7.11.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens 
(Islamwissenschaft) 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9 Masterarbeit 
§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 11 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 
Fachbereichs Asien- und Orientwissenschaften mit akademischer Abschlussprüfung  
Master of Arts (M. A.) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil 
dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Der Master-Studiengang ist ein konsekutiver  und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M.A. in  Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens 
(Islamwissenschaft) dient der Aneignung langfristiger, auf systematische kritische 
Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissenschaftlicher Qualifika-
tionen, die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Qualifikation der 
Studierenden im Bereich der Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens und 
Islamwissenschaft begründen; der Studiengang baut auf einem ersten 

Hochschulabschluss fachlich auf. 
3Das Fach beinhaltet in Forschung und Lehre ein breites 

Spektrum im Gebiet der kulturwissenschaftlichen Erforschung des Nahen Ostens unter 
besonderer Berücksichtigung islamwissenschaftlicher Aspekte. 4

Die Studierenden sollen 
die Grundlagen und wissenschaftlichen Zusammenhänge der einzelnen Bereiche des 
Fachs überblicken und die methodischen und praktischen Fähigkeiten erwerben, um 
kompetent in nahost- und islambezogenen Berufsfeldern tätig zu sein.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Sprachen, Geschichte und Kulturen des 

Nahen Ostens (Islamwissenschaft)  ist in § 1 Abs. 5 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 

geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 120 Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen 

M.A -Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. 
Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor- Abschluss im 
Fach Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens mit mindestens der Note 2,5 
oder ein gleichwertiger Abschluss. 2Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses 
entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Master-Studium Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens 

(Islamwissenschaft) gliedert sich in zwei  Studienjahre. 
2
Es schließt mit der Masterprüfung 

ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 120 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht   
 
Seme- 
ster   

Modul- Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-
Punkte  

1-2 ISL-MA-01  Methoden und Methodik 6 

ISL- MA-02   Repetitorium Arabische Schriftsprache 9 

ISL- MA-03 Schwerpunktsetzung: Grundmodul 18 

ISL- MA-04 Kontextualisierungsmodul 12 

ISL- MA-05 Weitere Kultursprache der islamischen Welt A 9 
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2-3 ISL- MA-06 Praktikums- oder Projektmodul  12 

3   ISL- MA-07 Schwerpunktsetzung: Aufbaumodul 18  

 ISL MA-08 Weitere Kultursprache der islamischen Welt B 6  

4 ISL MA-09 Prüfungsmodul Master 30 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare   
3. Übungen 
4. Sprachkurse 
5. Kolloquien  
6. Studienprojekt 
 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 6 bestehen, können zahlenmäßige 
Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist.3In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 

überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die 

Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Das Recht zur Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu 
einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig 
gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet 
werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprachen im Masterstudiengang Sprachen, Geschichte und 

Kulturen des Nahen Ostens (Islamwissenschaft) ist deutsch. 2Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; es wird vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse verfügen.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
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III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 

IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende 
des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 1.-3. Studiensemester 

(vgl. Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen.  
2. Der Nachweis von 74 Leistungspunkten. 
 

§ 9 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 25% aus der Note des 
Prüfungsmoduls (Master-Arbeit und eventuell in der Tabelle in § 3 für dieses Modul 
vorgesehene weitere Leistungen) und zu 75% aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der übrigen benoteten Module.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 1 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-
Semester 2012/2013. 
 
3Studierende, die ihr Master-Studium in Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen 
Ostens vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben sind berechtigt, 
die Master-Prüfung in Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens an der 
Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen innerhalb von 3 Jahren 
nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen.  
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4Studierende, die ihr Master-Studium in Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen 
Ostens vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben sind auf 
schriftlichen Antrag, der bis 31. März 2013 beim Prüfungsamt für die Philosophische 
Fakultät eingegangen sein muss, berechtigt, die Master-Prüfung in Sprachen, Geschichte 
und Kulturen des Nahen Ostens an der Universität Tübingen nach den Regelungen dieser 
mit Wirkung zum Wintersemester 2012/2013 in Kraft tretenden Studien- und 
Prüfungsordnung abzulegen. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden 
dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein 
zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet. 
 

 
 
Tübingen, den 7.11.2012  
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Studiengang Sinologie/Chinese Studies mit akademischer Abschlussprüfung 

Master of Arts (M. A.) 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 1.1.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 
10.7.2012  (GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
27.9.2012 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Sinologie/Chinese Studies mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 7.11.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil für den Studiengang Sinologie/Chinese Studies 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9 Masterarbeit 
§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 11 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 
Fachbereichs Asien- und Orientwissenschaften mit akademischer Abschlussprüfung 
Master of Arts (M. A.) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil 
dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Der Master-Studiengang ist ein konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M.A. in Sinologie/Chinese Studies dient der Aneignung langfristiger, auf 
systematische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissen-
schaftlicher Qualifikationen, die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezo-
gene Qualifikation der Studierenden im Bereich der Sinologie begründen; der Studiengang 

baut auf einem ersten Hochschulabschluss fachlich auf. 
3Das Fach beinhaltet in 

Forschung und Lehre ein breites Spektrum von Themenbereichen aus der älteren und 
jüngeren Geschichte Chinas sowie des heutigen China unter Einbeziehung von Taiwan, 
Hongkong, Singapur und der so genannten Überseechinesen. Das Spektrum umfasst die 
Gebiete Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, internationale Beziehungen, Sprache, Literatur, 
Philosophie, Religion, Medien, 

Naturwissenschaften und Technik.. 
4
Die Studierenden sollen nachweisen, dass sie 

Chinesisch auf höherem Niveau beherrschen sowie die Fähigkeit besitzen, tiefergehende 
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, um als Wissenschaftler tätig 
sein zu können.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Sinologie/Chinese Studies ist in § 1 Abs. 

5 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 120 

Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen M.A.-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Sinologie oder ein gleichwertiger Abschluss in einem thematisch-methodisch 
verwandten Fach mit mindestens der Note 2,5. 2Über die Gleichwertigkeit eines 
Abschlusses entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(4) Für das Studium des M.A in Sinologie/Chinese Studies sind außer Chinesisch 
(Mandarin) gute Kenntnisse in Englisch erforderlich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Master-Studium Sinologie/Chinese Studies gliedert sich in zwei  Studienjahre. 

2
Es schließt mit der Masterprüfung ab. 

 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 120 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht: 
 
Semester  Modul- Nr.  Modulbezeichnung  ECTS- 

Punkte  

1-2 SIN-MA-1 Interkulturelle Sprachpraxis 6 

1-2 SIN-MA-2 Fachsprachliche Kompetenz Vormodernes 
Chinesisch 

9 

1-2 SIN-MA-3 Hilfsmittel und Methoden der Sinologie 9 
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1-2 SIN-MA-4 Vormodernes China I 15 

1-2 SIN-MA-5 Modernes China/Greater China I 15 

2-3 SIN-MA-6 Öffentlichkeit und Zeitgeschehen 6 

 
2-3 
 

SIN-MA-7 
oder: 
SIN-MA-8 

Vormodernes China II  
oder: 
Modernes China/Greater China II  

 
15 
 

 
3 
 

SIN-MA-9 
oder: 
SIN-MA-10 

Spezialisierungsmodul Vormodernes China  
oder: 
Spezialisierungsmodul Modernes China/Greater 
China  

 
15 
 

4 
 

SIN-MA-11 Prüfungsmodul 
(Masterarbeit (20 LP)  
und mündl. Prüfung (10 LP)) 

30 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen 
 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 3 bestehen, können zahlenmäßige 
Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und 

auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem 

sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu 
entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Das Recht 
zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus beschränkt werden oder der 
Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen 
abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht 
gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der 
Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Sinologie/Chinese Studies ist 
deutsch. 2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer oder chinesischer 
Sprache stattfinden; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende 
englische Sprachkenntnisse verfügen. 
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
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Modulhandbuch angegeben. 
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 

IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende 
des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 1.-3. Studiensemester 

(vgl. Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen.  
2. der Nachweis von 74 Leistungspunkten. 
 

§ 9 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 25% aus der Note des 
Moduls Prüfungsmodul (Master-Arbeit und eventuell in der Tabelle in § 3 für dieses Modul 
vorgesehene weitere Leistungen) und zu 75% aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der übrigen benoteten Module.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 11 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2012/2013. 
 
3Studierende, die ihr Master-Studium in Sinologie/Chinese Studies vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben sind berechtigt, die Master-Prüfung in 
Sinologie an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen innerhalb 
von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen.  
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4Studierende, die ihr Master-Studium in Sinologie/Chinese Studies vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben sind auf schriftlichen Antrag, der bis 31. März 
2013 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, 
berechtigt, die Master-Prüfung in Sinologie an der Universität Tübingen nach den 
Regelungen dieser mit Wirkung zum Wintersemester 2012/2013 in Kraft tretenden 
Studien- und Prüfungsordnung abzulegen. 5Bisher erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden 
Neuregelung angerechnet. 6Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung 
nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher 
geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 7.11.2012  
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Erste Satzung zur Änderung des Allgemeinen Teils der Studien- und 

Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 

Fachbereichs Neuphilologie der Philosophischen Fakultät ohne 

Flexibilitätsfenster mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts 

(B.A.) 

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 S. 2 Ziff. 9 und § 34 Abs. 1 LHG i.d.F. vom 01.01.2005 (GBl. 
2005, 1), zuletzt geändert durch Art. 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 10.7.2012 
(GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 8.11.2012 die 
nachstehende Änderung des Allgemeinen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für die Studiengänge des Fachbereichs Neuphilologie der 
Philosophischen Fakultät ohne Flexibilitätsfenster mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Arts (B.A.) (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen, 2012) 
beschlossen.  
Der Rektor hat seine Zustimmung am 12.11.2012 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In § 3 Abs. 1 S. 2 werden nach dem Punkt „6. Slavistik“ die Punkte „7. Anglistik/ 
Amerikanistik“ und „8. Skandinavistik“ angefügt.  
 

Artikel 2 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2012/ 2013.  
Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Anglistik/Amerikanistik bzw. Skandinavistik vor 
dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben sind berechtigt, die Bachelor-
Prüfung in Anglistik/Amerikanistik bzw. Skandinavistik an der Universität Tübingen nach 
den bislang geltenden Regelungen innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Ordnung abzulegen. 
Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Anglistik/Amerikanistik bzw. Skandinavistik vor 
dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, 
der bis 31. März 2013 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein 
muss, berechtigt, die Bachelor-Prüfung in Anglistik/Amerikanistik bzw. Skandinavistik nach 
den Regelungen dieser mit Wirkung zum Wintersemester 2012/ 2013 in Kraft tretenden 
Studien- und Prüfungsordnung abzulegen. Bisher erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden 
Neuregelung angerechnet. Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung 
nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher 
geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
Tübingen, den 12.11.2012 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Studiengang Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – 

Medien der Philosophischen Fakultät mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Arts (B. A.)  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 1.1.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 
10.7.2012  (GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
8.11.2012 den nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs 
Philosophie – Rhetorik – Medien der Philosophischen Fakultät mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 12.11.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges 
§ 2 Graduierung 
§ 3 Fächer, Fächerkombinationen, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Prüfer und Beisitzer 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
A. Orientierungsprüfung 
§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung 
§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
B. Zwischenprüfung 
§ 11 Zweck der Zwischenprüfung 
§ 12 Umfang und Art der Zwischenprüfung 
§ 13 Zeitpunkt der Zwischenprüfung 
§ 14 Zeugnis über die Zwischenprüfung 
C. Bachelor-Prüfung 
§ 15 Zweck der Prüfung 
§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 19 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
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§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV. Bachelor-Arbeit 
§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit und etwaigen anderen, am 
Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 24 Zulassungsverfahren 
§ 25 Bachelor-Arbeit 
V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums 
zu erbringender mündlicher Prüfungen 
VII. Bachelor-Gesamtnote 
§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 31 Urkunde 
§ 32 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
IX. Schlussbestimmungen 
§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 34 Schutzbestimmungen 
§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten  
§ 37 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
  

§ 1 Struktur des Bachelor-Studienganges, Studienaufbau, Regelstudienzeit1  
 
(1) 1Der Fachbereich  Philosophie – Rhetorik – Medien der Philosophischen Fakultät bietet 
im Fach Allgemeine Rhetorik einen Bachelor-Studiengang mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) (im Folgenden: Bachelor-Studiengang) an.  
 
(2) 1Im Bachelor-Studiengang wird das European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte 
(Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach 
dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  
 
(3) 1Der Bachelor-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu 
belegenden Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt. 3Für die 
Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Studium Professionale hat vorrangig die 
Satzung zum Erwerb überfachlicher berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium 
Professionale) für Bachelorstudiengänge der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung Geltung. 
  
(4) Der Bachelor-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem 

                                                 
1
 Aus Gründen der Lesbarkeit sind nicht stets die männliche und die weibliche Sprachform nebeneinander aufgeführt. Alle 

personenbezogenen Aussagen und alle sogenannten merkmallosen Formen wie Vorsitzender, Dekan, Professor, etc. 
beziehen sich auf beide Geschlechter. 
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verbunden.  
 
(5) 1Im Bachelor-Studiengang werden ein Hauptfach und ein Nebenfach studiert. 2Der 
Studienumfang entspricht 180 ECTS-Punkten. 399 ECTS-Punkte entfallen auf das 
Hauptfach (davon 12 ECTS-Punkte auf die Bachelorarbeit) und 60 ECTS-Punkte auf das 
Nebenfach. 4Auf den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (Studium 
Professionale) entfallen insgesamt 21 ECTS-Punkte.  
5Falls die Prüfungsordnung einer anderen Fakultät für das Bachelor-Hauptfach mehr als 
99 Leistungspunkte vorsieht, kann der Prüfungsausschuss auf Antrag und nach 
Abstimmung mit dem betroffenen Fach die Bachelor-Prüfung im Nebenfach um ein Modul 
des dritten Studienjahrs reduzieren. 6Im Übrigen gelten die Regelungen über die Bachelor-
Prüfung im Nebenfach in den Besonderen Teilen.  
7Neben der Bachelor-Arbeit kann auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende des 
Bachelor-Studiums, eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und / oder 
ein zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium vorgesehen werden.  
 
(6) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika sechs Semester. 
2Alle Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem 
dazu nach der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, 
sofern die für die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und 
entsprechende Kapazitäten bestehen.  
 
(7) Für das Studium im Nebenfach an einer anderen Fakultät bzw. einem anderen 
Fachbereich der Fakultät gilt die entsprechende Studien- und Prüfungsordnung der 
anderen Fakultät bzw. des anderen Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(8) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem 
Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
 
(9) Der Besondere Teil kann Regelungen zu einem obligatorischen und/oder einem 
fakultativen Auslandsaufenthalt enthalten. 
 

§ 2 Graduierung 
  
Aufgrund der bestandenen Bachelor of Arts-Prüfung (im Folgenden: Bachelor-Prüfung) 
wird der akademische Grad  „Bachelor of Arts“ (abgekürzt „B. A.“) verliehen. 
 

§ 3 Fächer, Fächerkombinationen, überfachliche berufsfeldorientierte 
Kompetenzen:  
  
(1) 1Die wählbaren Module ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und 
werden im Modulhandbuch genauer spezifiziert. 2Allgemeine Rhetorik kann sowohl als 
B.A.-Hauptfach wie auch als B.A.-Nebenfach studiert werden.  
3Wird Allgemeine Rhetorik als Hauptfach gewählt, können als Nebenfächer alle 
Nebenfächer der Philosophischen Fakultät sowie der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen gewählt werden. 4Andere 
Nebenfächer können auf Antrag genehmigt werden. 5Voraussetzung ist jeweils, dass das 
Nebenfach 60 LP umfasst. 6Durch individuelle Beratungsgespräche wird im Bedarfsfall mit 
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jedem Studierenden ein Studienplan ausgearbeitet, der insoweit Überschneidungsfreiheit 
zwischen Haupt- und Nebenfach gewährt, dass ein Studienabschluss in der 
Regelstudienzeit möglich ist.   
7Haupt- und Nebenfach sind jeweils ein Teilstudiengang. Eine doppelte Anrechnung von 
Modulen im Haupt- und Nebenfach ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
(2) 1Die Voraussetzungen für im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
angebotene Module ergeben sich außerdem aus der Satzung zum Erwerb überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelorstudiengänge der 
Universität Tübingen. 2Die Leistungen im Bereich Studium Professionale sind für den 
Zeitraum zwischen dem ersten und dem einschließlich sechsten Semester vorgesehen 
sofern im Besonderen Teil keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 
 

§ 4 Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht 
ausdrücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet der Fachbereich Philosophie – 
Rhetorik – Medien der Philosophischen Fakultät einen Prüfungsausschuss. 2Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses, das ihn im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, 
die weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden jeweils von der Fakultät bestellt. 
3Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 
 

 3 hauptberufliche Hochschullehrer aus dem Fachbereich Philosophie – Rhetorik – 
Medien 

 1 akademischer Mitarbeiter aus dem Fachbereich Philosophie – Rhetorik – Medien 
 1 Studierender (mit beratender Stimme) aus dem Fachbereich Philosophie – 

Rhetorik – Medien. 
 
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur ein Professor führen. 
5Der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des Prüfungsausschusses. 
6Darüber hinaus kann der Ausschuss dem Vorsitzenden, soweit dies nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertragen; dies gilt nicht für die 
Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der laufenden Geschäfte kann dem 
Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 8Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder gefasst, bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 9Wiederbestellung ist 
– auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das neue Mitglied bis zum 
Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder 
bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
   
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein 
Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelor-
Arbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss 
hat sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser 
Ordnung festgelegten Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem 
Zweck sollen die Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
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Leistungsnachweise und der zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Bachelor-Arbeit informiert werden. 5Der Prüfungsausschuss hat außerdem 
sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbestimmungen sowie die Bestimmungen des 
§ 34 Abs. 1 Satz 2 LHG eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. 2Der Rektor oder ein von ihm benannter 
Vertreter ist ebenfalls berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des 
Prüfungsausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat 
sie der Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines Vorsitzenden sind 
dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit Begründung unter Angabe der 
Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die Lehre 
zuständigen Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 5 Prüfer und Beisitzer 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer und - soweit nach den Regelungen dieser 
Ordnung notwendig - Beisitzer für die einzelnen Prüfungen. 2Er kann die Bestellung dem 
Vorsitzenden übertragen. 3Vorschläge des Kandidaten für potentielle Prüfer können 
berücksichtigt werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 4Der Beisitzer führt das 
Protokoll. 5Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den Abschluss des 
entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrer, Privatdozenten und 
ferner akademische Mitarbeiter, denen auf Vorschlag des Fakultätsvorstands vom 
Vorstand  die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann 
ausnahmsweise zu Prüfern bestellt werden, wenn Prüfer nach Satz 1 nicht in genügendem 
Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem Studienabschluss, zu dem die 
Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach verfügen.  
 
(3) 1Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Abs. 2 Prüfer, welches 
die Lehrveranstaltung durchgeführt hat.2Im Verhinderungsfall bestellt der 
Prüfungsausschuss ein anderes prüfungsberechtigtes Mitglied des Fachs, das am 
Lehrprogramm des Bachelor-Studiengangs beteiligt ist. 3Wird bei studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die jeweilige Prüfung 
vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige Mitglied des 
Lehrkörpers Prüfer, welches als Prüfer für die Prüfung an diesem regulären 
Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung nicht im Rahmen dieser 
Termine durchgeführt, so wird ein Prüfer bestellt.  
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(4) Für Prüfer sowie Beisitzer gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 und 3 entsprechend. 
 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in dem gleichen oder 
vergleichbaren Studiengang an einer Universität oder einer gleichgestellten Hochschule in 
Deutschland werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 2Die an einer anderen 
deutschen Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten 
Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) 1Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in anderen Fächern in anderen 
Studiengängen werden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. 2Gleichwertigkeit ist 
gegeben, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, 
Umfang und in den Anforderungen denen des betreffenden Faches nach dieser Ordnung 
im Wesentlichen entsprechen. 3Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 4Bei der Anrechnung von 
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht 
wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gelten die Absätze 1 u. 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem entsprechend 
auch für Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 
Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieursschulen und Offiziersschulen der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
 
(4)  1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden 
angerechnet, wenn  
 
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 

Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

 
2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen 
höchstens 50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen.  
 
(5) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 22 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem 
Fall erfolgt keine Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote 
und die für deren Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung 
dieser Tatsache entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Transcript of Records ist zulässig. 
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(6) 1Bei Vorliegen der Voraussetzungen von Absatz 1-4 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anrechnung. 2Die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in 
Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. 3Der Kandidat hat die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 

II. Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
  

A. Orientierungsprüfung 
 

§ 7 Zweck der Orientierungsprüfung 
 
Mit der Orientierungsprüfung zeigen die Studierenden, dass sie den Anforderungen an ein 
wissenschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Studienfächern gewachsen sind 
und dass sie insbesondere die fachlichen und methodischen Fertigkeiten erworben haben, 
die erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortsetzen zu können. 
 

§ 8 Umfang und Art der Orientierungsprüfung  
 
(1) Die Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Die Orientierungsprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen im 
Haupt- und Nebenfach des Bachelor-Studiengangs.  
Art, Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Orientierungs-
prüfung sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen und etwaige weitere, besondere 
Zulassungsvoraussetzungen in den einzelnen Fächern im Bachelor-Hauptfach ergeben 
sich aus dem Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
Art, Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Orientierungs-
prüfung sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen und etwaige weitere, besondere 
Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach ergeben sich aus der Studien- und 
Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch der entsprechenden Fakultät bzw. des 
entsprechenden Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der beiden Fachprüfungen (Haupt- und Nebenfach) bestanden sind 
und die etwaig erforderlichen Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht wurden. 
 
(4) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des 
Besonderen Teils zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungen der Bachelor-
Prüfung.  
 

§ 9 Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
 
1Die gemäß § 8 für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende 
des zweiten Semesters zu erbringen. 2Die Prüfungsleistungen können einmal im darauf 
folgenden Semester wiederholt werden. 3Wer diese Prüfungsleistungen nicht spätestens 
bis zum Ende des dritten Semesters erbracht hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei 
denn, die Fristüberschreitung ist vom Studierenden nicht zu vertreten. 4Hierüber 
entscheidet der Prüfungsausschuss, dies kann auch auf Antrag des Studierenden 
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geschehen.   
 

§ 10 Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
 
(1) 1Über die bestandene Orientierungsprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die in den Modulen erzielten Noten und die Gesamtnote der 
Orientierungsprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte zur Orientierungsprüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
 
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der 
beiden Fachnoten (Haupt- und Nebenfach) der Orientierungsprüfung, wobei die Fachnote 
für das Hauptfach zweifach und die Fachnote für das Nebenfach einfach zu gewichten ist. 
§ 22 Abs. 2 gilt entsprechend.  
2Die Berechnung der Fachnote für das Hauptfach Allgemeine Rhetorik und die 
Berechnung der Fachnote für das Nebenfach Allgemeine Rhetorik wird im Besonderen 
Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelt.  
3Für die Berechnung der Fachnote für das Studium im Nebenfach an einer anderen 
Fakultät bzw. einem anderen Fachbereich der Fakultät gilt die entsprechende Studien- 
und Prüfungsordnung der anderen Fakultät bzw. des anderen Fachbereichs in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 

B. Zwischenprüfung  
 

§ 11 Zweck der Zwischenprüfung  
 
Mit der Zwischenprüfung zeigen die Studierenden, dass sie in den von ihnen studierten 
Fächern die Grundkenntnisse, das methodische Instrumentarium und die systematische 
Orientierung erworben haben, um ihren Bachelor-Studiengang erfolgreich abschließen zu 
können.  
 

§ 12 Umfang und Art der Zwischenprüfung  
 
(1) Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Die Zwischenprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Haupt- 
und Nebenfach des Bachelor-Studiengangs.  
Art, Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung 
sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen und etwaige weitere, besondere 
Zulassungsvoraussetzungen in den einzelnen Fächern im Bachelor-Hauptfach ergeben 
sich aus dem Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch. 
Art, Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung 
sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen und etwaige weitere, besondere 
Zulassungsvoraussetzungen im Bachelor-Nebenfach ergeben sich aus der Studien- und 
Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch der entsprechenden Fakultät bzw. des 
entsprechenden Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der beiden Fachprüfungen (Haupt- und Nebenfach) bestanden sind 
und die etwaig erforderlichen Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht wurden.  
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(4) Die Zwischenprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen 
Teils zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Bachelor-
Prüfung.  
 

§ 13 Zeitpunkt der Zwischenprüfung  
 
1Die gemäß § 12 für die Zwischenprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende 
des vierten Semesters zu erbringen. 2Die Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt 
werden. 3Der Prüfungsanspruch für die Zwischenprüfung und für die einzelnen 
Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung geht verloren, wenn diese Prüfungsleistungen 
einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht bis zum Ende des sechsten Semesters 
erfolgreich abgelegt worden sind, es sei denn, die Fristüberschreitung ist vom 
Studierenden nicht zu vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss, dies kann 
auch auf Antrag des Studierenden geschehen.    
 

§ 14 Zeugnis über die Zwischenprüfung  
 

(1) 1Über die bestandene Zwischenprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die in den Modulen erzielten Noten und die Gesamtnote der 
Zwischenprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zu unterzeichnen. 3Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Zwischenprüfung 
gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
 
(2) 1Die Gesamtnote der Zwischenprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der 
beiden Fachnoten (Haupt- und Nebenfach) der Zwischenprüfung, wobei die Fachnote für 
das Hauptfach zweifach und die Fachnote für das Nebenfach einfach zu gewichten ist. § 
22 Abs. 2 gilt entsprechend.  
2Die Berechnung der Fachnote für das Hauptfach Allgemeine Rhetorik und die 
Berechnung der Fachnote für das Nebenfach Allgemeine Rhetorik wird im Besonderen 
Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelt. 
3Für die Berechnung der Fachnote für das Studium im Nebenfach an einer anderen 
Fakultät bzw. einem anderen Fachbereich der Fakultät gilt die entsprechende Studien- 
und Prüfungsordnung der anderen Fakultät bzw. des anderen Fachbereichs in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 

C. Bachelor-Prüfung  
 

§ 15 Zweck der Prüfung 
 
1Die Bachelor-Prüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Regel-Abschluss. 2Mit 
der Bachelor-Prüfung weisen die Studierenden nach, dass 
 

- sie in ihrem Hauptfach über ein breites Grundwissen und eine systematische 
Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse  verfügen und das methodische 
Instrumentarium dieses Fachs in dem Maße beherrschen, das für die Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in verschiedenen Praxisfeldern notwendig ist; 

- sie in ihrem Nebenfach außer Grundkenntnissen über eine systematische 
Orientierung verfügen und das wesentliche methodische Instrumentarium 
beherrschen, 
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- sie sich durch den Erwerb von überfachlichen, berufsfeldorientierten 
Zusatzqualifikationen mit der praktischen Umsetzung ihrer im Bachelor-Studium 
erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnisse vertraut gemacht haben. 

 

§ 16 Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
  
(1) 1Die Bachelor-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen und etwaig 
geforderten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen im 
Hauptfach und Nebenfach und der Bachelorarbeit sowie einer etwaig geforderten 
mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über 
den Inhalt der Bachelor-Arbeit und/oder dem etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit 
gehörigen Abschluss-Kolloquium. 2Sie ist bestanden, wenn diese erfolgreich erbracht 
wurden. 3Im Besonderen Teil bzw. dem Modulhandbuch ist geregelt, in welchen Modulen 
endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
 
(2) 1Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und 
etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen im Bachelor-Hauptfach sind im 
Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
2Art, Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen sowie die 
Prüfungsanforderungen und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen im 
Bachelor-Nebenfach ergeben sich aus der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem 
Modulhandbuch der entsprechenden Fakultät bzw. des entsprechenden Fachbereichs in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 
 
1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 17 Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen 
vorgesehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen 
Prüfungsleistungen und / oder Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleis-
tungen erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von 
ECTS-Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese mindestens 
„ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen 
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Prüfungsleistungen und Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen 
sind und in welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen 
sind. 2Ist in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, 
so kann für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten 
ECTS-Punkte darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen 
weiteren Ergänzungsleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Lehrveranstaltungen bzw. 
Modulen, in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der 
vorgesehenen ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen 
Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sowie etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem 
jeweiligen Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
  

§ 18 Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen 
erbracht werden. 2Die erbrachten Studienleistungen sind vom Leiter der jeweiligen 
Lehrveranstaltung zu bewerten. 3Sie können auch in unbenoteter Form vorgesehen 
werden. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschluss-
prüfungen; sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2Im 
Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in 
welcher Art die Modulabschlussprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder 
schriftlich und / oder praktisch.  3Der Besondere Teil dieser Ordnung kann auch andere 
kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 4Die 
Bachelor-Arbeit sowie etwa zu dieser gehörige mündliche Bachelorprüfungen, zu dieser 
gehörige Kolloquien und mündliche Prüfungen über den Inhalt der Bachelor-Arbeit sind 
nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
bzw. Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind vom Leiter der 
Lehrveranstaltung – in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung – allen Studierenden, 
die an derselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaubhaft, dass er wegen 
länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwerden, Beeinträchtigungen 
oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihm der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten 
Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 
erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei 
Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und 
an Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer 
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Lehrveranstaltung abzulegen sind. 2Beurlaubte Studierende nach § 61 Abs. 3 LHG sind 
berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu 
erbringen. 3Das Nähere regelt die vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung 
der Universität Tübingen in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungs-
leistungen und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im 
Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung 
gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 19 Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
  
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu 
einem vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Regelungen anmelden.  
  
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  
 

- an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges 
eingeschrieben ist,  

- seinen Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges oder in 
einem vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht verloren hat,  

- die Bachelor- bzw. Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht endgültig nicht bestanden 
hat,  

- die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen 
erfüllt.  

 
2Über Studiengänge, die als vergleichbar gelten, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält der Studierende innerhalb von 
vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollständigt 
worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich der Studierende im 
betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges oder in einem nach Abs. 2 vergleichbaren 
Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 5Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig.  
 

§ 20 Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
Kolloquien, praktische Übungen. 
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(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist der Kandidat nach, dass er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je 
Prüfling in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. 5Die mündliche Prüfung findet in 
Gegenwart eines Beisitzers statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das vom Prüfer und, soweit ein solcher 
hinzuzuziehen ist, vom Beisitzer zu unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung ist dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren 
Prüfungstermin die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der 
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der Prüfungsergebnisse 
und die Bekanntgabe derselben an die Kandidaten. 
 

§ 21 Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind Klausuren, Hausarbeiten, 
praktische Übungen sowie Portfolios, Berichte, Dokumentationen u.ä. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist der Kandidat nach, 
dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den Methoden seines 
Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Dem Prüfling 
können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen er eine zur Bearbeitung auswählt. 
3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in der Regel mindestens 60 und höchstens 240 
Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche eines Kandidaten, das Ergebnis durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, festzuhalten sind. 2Das 
Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
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3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht 
vergeben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
 
bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 
 
(3) 1Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 
zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der nach 
Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2Dabei werden 
zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. 
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Prüfern bewertet werden, ergibt sich die 
Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 2Dabei gilt Absatz 2 und Abs. 
3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Für die Bildung der Gesamtnoten (§§ 10 und 14) gelten die Absätze 2 und 3 
entsprechend. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
 

IV. Bachelor-Arbeit 
 

§ 23 Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelor-Arbeit und etwaigen 
anderen, am Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  
 
Zur Bachelor-Arbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am 
Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit 
und / oder dem etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium 
kann nur zugelassen werden, wer: 
 
1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 19 Abs. 2 erfüllt, 
2. die Orientierungsprüfung in den Studienfächern seines Studiengangs bestanden hat, 
3. die nach dieser Prüfungsordnung etwaig geforderte Zwischenprüfung in den 

Studienfächern seines Studiengangs bestanden hat, 
4. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren 

fachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
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§ 24 Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit sowie der etwaig geforderten 
mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über 
den Inhalt der Bachelor-Arbeit und/oder dem etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit 
gehörigen Abschluss- Kolloquium  (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu 
stellen. 2In ihm ist der Studiengang anzugeben und gegebenenfalls der vom Kandidaten 
vorgeschlagene Prüfer zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 23 Ziff. 1-4 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat endgültig den Prüfungsanspruch im 

Bachelor-Studiengang oder in einem nach § 19 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang 
an einer Hochschule verloren hat oder eine nach der Studien- und Prüfungsordnung 
erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder die Bachelor- bzw. 
Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem nach § 19 Abs. 2 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat und 
ob er sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder einem nach § 
19 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang befindet. 4Fehlversuche an anderen 
bundesdeutschen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen in der 
Bundesrepublik werden angerechnet. 

 
(2) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 erforderliche Unterlage in der 
vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall gestatten, 
den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb von zwei Wochen 
abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die Zulassungsvor-
aussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, 
wenn sich der Studierende im betreffenden Fach des Bachelor-Studienganges oder in 
einem nach § 19 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang in einem laufenden 
Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 5Eine 
Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
 

§ 25 Bachelor-Arbeit  
 
(1) 1Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass der Verfasser in der 
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse 
sachgerecht schriftlich darzustellen. 3Das Thema soll in der Regel von einem Prüfer nach 
§ 5 im dritten Jahr gestellt werden. 4Findet der Prüfling keine Themenstellung für die 
Bachelorarbeit, so sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen 
Antrag dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema für seine Bachelorarbeit erhält. 5Das 
Thema wird über den Prüfungsausschuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und 
das Thema sind aktenkundig zu machen. 6Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, 
Vorschläge für das Thema der Bachelorarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren 
Berücksichtigung besteht jedoch nicht.   
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(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Bachelor-Arbeit beträgt 9 Wochen, das Thema ist so 
festzulegen und die Aufgabenstellung ist vom Betreuer so zu begrenzen, dass die 
Bachelor-Arbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist kann in 
begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes 
geregelt ist, nach Wahl des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Die fertige Bachelorarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in einem 
gebundenen Exemplar beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Dateiformat einzureichen. 3Der Zeitpunkt der Abgabe ist 
aktenkundig zu machen. 4Die Bachelorarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch 
multimediale Teile auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung 
dies erfordert. 5Das Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der 
Arbeit abgeschlossen sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des 
Prüfungsausschusses. 6Bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung des bzw. der Prüfer, 
die Frist einzuhalten, kann der Prüfungsausschuss insoweit andere Prüfer bestellen.  
 
(4) Der Kandidat hat der Bachelor-Arbeit eine persönlich unterzeichnete Erklärung 
beizufügen, in der er versichert, dass er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit seinen 
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als 
die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle wörtlich oder sinngemäß aus 
anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekennzeichnet hat und dass die 
Arbeit  weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen 
Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass er die Arbeit weder vollständig noch in 
wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat  sowie dass das in Dateiform eingereichte 
Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Bachelorarbeit wird von einem Prüfer bewertet. 2§ 22 Abs. 1 gilt entsprechend.  
 
(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-
Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und ein etwaig 
gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im 
Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes 
geregelt ist, die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie 
werden von einem Prüfer bewertet und finden in Gegenwart eines Beisitzers statt, für die 
Benotung gilt § 22.  
 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 26 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. 2Die Bachelor-Arbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt 
der Bachelor-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-
Kolloquium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurden. 
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(2) 1Hat der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die Bachelor-Arbeit 
nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ihm hierüber 
Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber Auskunft gibt, ob und in 
welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 2Außer beim 
Nichtbestehen der Bachelor-Arbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses auch 
auf andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt 
der Bachelor-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-
Kolloquium gelten die Regelungen zur Bachelor-Arbeit in den Sätzen 1 und 2 
entsprechend. 
 
(3) 1Hat ein Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung, die Orientierungsprüfung 
oder die Zwischenprüfung  endgültig nicht bestanden, wird ihm auf seinen Antrag gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung vom 
Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleist-
ungen und ggf. Studienleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung noch 
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht 
bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des 
Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 27 Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Für die Wiederholung der zur Orientierungs- bzw. zu einer evtl. Zwischenprüfung 
gehörenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen gelten die Regelungen der §§ 9 und 
13, sonstige studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als 
nicht bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen 
gemäß § 19 Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden 
Wiederholungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungs-
leistungen wiederholt, die beim ersten Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich 
„ausreichend“ (4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen des ersten 
Prüfungsversuchs werden bei der Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist - unter Beachtung der in §§ 9 und 13 genannten 
Orientierungs- und Zwischenprüfungsfristen - in dem auf die nicht bestandene Prüfung 
folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzulegen und 
findet in der Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für diese Prüfung 
vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für die 
Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, der 
Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen 
der Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des 
folgenden Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden 
Semesters, so soll dem Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss 
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Gelegenheit gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass 
er zu dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung 
besuchen kann.    
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der 
Wiederholungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu 
erbringenden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und 
insbesondere im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die 
fachspezifischen Gegebenheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der 
Wiederholungsprüfung zu erbringenden Prüfungsleistung/en sind dem Studierenden in 
diesem Fall spätestens zusammen mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 28 Wiederholung der Bachelor-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des 
Studiums zu erbringender mündlicher Prüfungen  
 
(1) 1Eine Bachelor-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann 
einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf 
Wiederholung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides 
eingereicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei 
denn, der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden; in diesem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne 
zu laufen. 4Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann 
zulässig, wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-
Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelor-Arbeit und ein etwaig 
gefordertes, zur Bachelor-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die 
Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 und Abs. 2 entsprechend. 
 

VII. Bachelor-Gesamtnote  
 

§ 29 Bildung der Bachelor-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, so wird eine Bachelor-Gesamtnote gebildet, wobei 
als Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Bachelor-Gesamtnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten im Haupt- 
und Nebenfach, wobei die Note im Hauptfach fünffach und die Note im Nebenfach 
dreifach  zu gewichten ist. 2Für die Bachelor-Note gelten § 22 Abs. 2 und § 22 Abs. 3 Satz 
2 entsprechend. Die Berechnung der Fachnote für das Hauptfach Allgemeine Rhetorik und 
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die Berechnung der Fachnote für das Nebenfach Allgemeine Rhetorik wird im Besonderen 
Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelt. 
Für die Berechnung der Fachnote für das Studium im Nebenfach an einer anderen 
Fakultät bzw. einem anderen Fachbereich der Fakultät gilt die entsprechende Studien- 
und Prüfungsordnung der anderen Fakultät bzw. des anderen Fachbereichs in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 30 Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung bestanden, so erhält er ein Zeugnis. 2In das 
Zeugnis  werden neben der Bachelor-Gesamtnote die einzelnen Fachnoten (Hauptfach 
und Nebenfach) und das Thema der Bachelor-Arbeit eingetragen. 3Das Zeugnis wird vom 
Dekan der Philosophischen Fakultät unterzeichnet. 4Es trägt das Datum des Tages, an 
dem die letzte zur Bachelor-Prüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 5Es 
wird in deutscher Sprache ausgestellt, auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer 
Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO, welches das Profil des 
Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), jeweils in 
deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache 
ausgehändigt.  
 
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 
 
1. die im Laufe des Bachelor-Studiums belegten Module sowie  ihre Komponenten und 

ECTS-Punkte im fachspezifischen Bereich sowie im Bereich überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen, 

2. die Modulnoten, 
3. die Note der Bachelor-Arbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen 

Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den 
Inhalt der Bachelor-Arbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit 
gehörigen Abschluss-Kolloquiums. 

 
3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 

§ 31 Urkunde 
  
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat eine Bachelor-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des akademischen 
Bachelorgrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine englische Übersetzung 
der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Bachelor-Urkunde wird vom Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der 
Universität versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
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§ 32 hjBescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten 
hierüber vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat der Studierende die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm auf 
Antrag eine vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnete schriftliche 
Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. 
Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen 
ist.  
 

IX. Schlussbestimmungen  
 

§ 33 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Kandidat zu 
einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass er sich in der vom 
Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem abgemeldet hat oder wenn 
er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe 
gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer schriftlichen oder 
praktischen Prüfungsleistung oder der Bachelor-Arbeit ohne Angabe von Gründen ist bis 
einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der Prüfung möglich. 
4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei Werktage (ohne 
Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit des Kandidaten oder eines von ihm allein zu versorgenden Kindes kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden, in besonderen Zweifelsfällen kann ein 
amtsärztliches Attest verlangt werden. 3Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer 
Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall 
anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht ein Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Ein Kandidat, der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder von der 
aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen der Sätze 1 und 2 kann der 
Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 2Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
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(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 
 

§ 34 Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes 
sowie der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum 
Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird 
gewährleistet. 2Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung 
und deren Dauer. 3Die Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 34 
Abs. 1 Satz 2 LHG wird gewährleistet.  
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit 
oder wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage 
sind, die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag 
beim Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Orientierungsprüfung und die 
Zwischenprüfung innerhalb einer angemessenen Frist nach Ablauf der in dieser 
Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen. 2Der Studierende hat 
anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der Fristen beantragt wird, der 
Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 3Dem Antrag sind 
entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 4In besonderen 
Zweifelsfällen kann die Universität die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 
5Der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich 
mitzuteilen. 6Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend genannten 
Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu 
festgesetzten Prüfungsfristen dem Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studentenwerks während 
mindestens eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der 
Prüfungsfristen unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft der Rektor. 
 

§ 35 Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht , so kann, auch wenn diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die Note der 
Prüfungsleistung, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, berichtigt werden. 
2Soweit dadurch erforderlich kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. Prüfungsleistung für 
„nicht ausreichend“ und die Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung bzw. die Bachelor-
Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat der Kandidat die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der Prüfungsleistungen, auf die sich 
die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und entsprechend berichtigt werden, 
bei aus mehreren Komponenten bestehenden Prüfungsleistungen auch die Noten der 
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Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend berichtigt werden und soweit dadurch erforderlich 
in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und soweit dadurch erforderlich die 
Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung bzw. die Bachelor-Prüfung für nicht bestanden 
erklärt werden. 
 
(3) 1Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 2Die 
Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Bachelorgrades nach den gesetzlichen 
Bestimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records 
ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist 
auch die Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
aufgrund einer Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht 
bestanden erklärt wurde. 3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren, gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, 
ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen 
entsprechend.  
 

§ 36 Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Bachelor-Prüfung wird dem Absolventen auf Antrag innerhalb 
eines Jahres Einsicht in seine Bachelor-Arbeit und die darauf bezogenen Gutachten und 
ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt 
der Bachelor-Arbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Bachelor-Arbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der 
Regel eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber 
hinaus können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte 
Prüfungsleistungen angeboten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  
 

§ 37 Inkrafttreten 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Winter-Semester 2012/2013.  
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Allgemeiner Rhetorik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind berechtigt, die Bachelor-Prüfung in 
Allgemeiner Rhetorik an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen 
innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen. 
4Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Allgemeiner Rhetorik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis 31. März 
2013 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, 
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berechtigt, die Bachelor-Prüfung in Allgemeiner Rhetorik nach den Regelungen dieser mit 
Wirkung zum Winter-Semester 2012/2013 in Kraft tretenden Studien- und 
Prüfungsordnung abzulegen. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden 
dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein 
zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 12.11.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor



 

Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2012, Nr. 17, S. 1381 

Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Arts (B. A.) – Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG i.d.F. vom 01.01.2005 (GBl. 
2005, 1), zuletzt geändert durch Art. 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 10.7.2012 
(GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 8.11.2012 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Tübingen für den Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Arts (B. A.) beschlossen. 

 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 12.11.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil für das Fach Anglistik/Amerikanistik des Fachbereichs 
Neuphilologie der Philosophischen Fakultät 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Zwischenprüfung   
§ 9 Art, Umfang und Durchführung der Zwischenprüfung 
VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 10 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 11 Bachelorarbeit 
§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 13 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 
Fachbereichs Neuphilologie der Philosophischen Fakultät ohne Flexibilitätsfenster mit 
akademischer Abschlussprüfung  Bachelor of Arts (B. A.) – Allgemeiner Teil – ist in der 
jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
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Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  
 
(1)  1

Das Studium des B.A. in Anglistik/Amerikanistik dient dem Erwerb eines breiten 
Grundlagenwissens mit der Möglichkeit einer Profilbildung im dritten Studienjahr. Darüber 
hinaus soll die Fähigkeit entwickelt werden, sich unter Anleitung wissenschaftlich mit 
einem spezifischen Forschungsthema zu beschäftigen. Im B.A. – Nebenfach soll ein 
Überblick über die wesentlichen Inhalte und Fragestellungen des Faches vermittelt 
werden. Wichtig ist dabei die Fähigkeit, fachrelevante wissenschaftliche Argumentationen 

nachzuvollziehen. 
2Das Fach umfasst die englische und amerikanische Sprache, ihre 

Struktur, Verwendung, historische Entwicklung und heutige weltweite Verbreitung sowie 
die Literatur, Kultur und Geschichte des englischsprachigen Raums von den Anfängen bis 
zur Gegenwart. 3

Die Studierenden sollen lernen in ihrem Studium wissenschaftliche 
Fragestellungen aus den drei Gebieten Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft und 
Sprachwissenschaft zu bearbeiten. Die für den Bachelorstudiengang vorgesehenen 
Module bieten neben der Vermittlung des Basiswissens neue Formen des selbstständigen 
Lernens unter Anleitung eines Dozenten. Im Bachelorstudiengang absolvieren die 
Studierenden Sprachpraxismodule, die der Weiterentwicklung ihrer mündlichen und 
schriftlichen Kompetenz im Englischen dienen.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Anglistik/Amerikanistik ist in § 1 Abs. 6 

des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 180 

Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen B.A -Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für das Studium des B.A. Anglistik/Amerikanistik im Hauptfach wie im Nebenfach sind 
gute Kenntnisse des Englischen sowie mindestens einer weiteren modernen oder 
klassischen Fremdsprache bei der Orientierungsprüfung nachzuweisen. 
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Der Bachelor-Studiengang Anglistik/Amerikanistik kann als Haupt- oder als 

Nebenfach studiert werden. 
2
Er gliedert sich in drei Studienjahre. 

3
Das erste Jahr schließt 

mit der Orientierungsprüfung, das zweite mit der Zwischenprüfung und das dritte mit der 
Bachelorprüfung ab.  
 
(2) Das Studium der Anglistik/Amerikanistik als Hauptfach erfordert die regelmäßige 
Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 99 ECTS:  
 
Jahr  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-

Punkte  

 AAK-BA-01 Basic Module Literary Studies   9 
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1 AAK-BA-02 Basic Module Cultural Studies  

6 

AAK-BA-03 Basic Module Linguistics 

9 

AAK-BA-04 Basic Module Academic English  9 

2 AAK-BA-05 Advanced Module Literary Studies  6 

 AAK-BA-06 Advanced Module Cultural Studies  6 

AAK-BA-07 Advanced Module Linguistics  6 

AAK-BA-08 Advanced Module Academic English  6 

3 AAK-BA-09 Focus Module I  12 

 AAK-BA-10 Focus Module II  12 

 AAK-BA-11 Focus Module Academic English  6 

 AAK-BA-12 Prüfungsmodul: Bachelorarbeit 12 

Total   120 

 
(3) Das Studium der Anglistik/Amerikanistik als Nebenfach erfordert die regelmäßige 
Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 60 ECTS. 
 
 Semester Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-

Punkte  

1-2 AAK-BA-01 Basic Module Literary Studies  9 

AAK-BA-02 Basic Module Cultural Studies  6 

AAK-BA-03 Basic Module Linguistics  9 

 AAK-BA-04 Basic Module Academic English  9 

3-4 AAK-BA-05 Advanced Module Literary Studies  
6 

 AAK-BA-06 Advanced Module Cultural Studies  

6 3 

5-6 AAK-BA-07 Advanced Module Linguistics  6 

AAK-BA-08 Advanced Module Academic English  6 

AAK-BA-13 VL Literature and/or Culture 3 

Total   60 

 
(4) Im Bereich überfachliche, berufsfeldorientierte Kompetenzen sind 21 ECTS zu 
erbringen. 
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 

 
1. Vorlesungen 
2. Seminare und Kolloquien 
3. Übungen  
4. Tutorien 
  
2
Lehrveranstaltungen im ersten Studienjahr werden im Bedarfsfall durch Tutorien 
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unterstützt und ergänzt. 
3
In einem Tutorium werden insbesondere fachspezifische 

Arbeitstechniken geübt und Lehrinhalte intensiv nachbereitet. 
 
4
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der 

Veranstaltungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 4 bestehen, können zahlenmäßige 
Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße 
Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 5In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 

überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
6
Außerdem sollen die 

Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 7Das Recht zur Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu 
einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig 
gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet 
werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik ist in 
der Regel Englisch. 
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Orientierungsprüfung 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Haupt- wie im Nebenfach sind durch das 
Reifezeugnis oder Zeugnis über eine gleichwertige Sprachprüfung nachzuweisende 
Kenntnisse in einer, neben Englisch, weiteren modernen oder klassischen Fremdsprache.  
 
(2) Die Orientierungsprüfung besteht im Haupt- wie im Nebenfach aus den 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
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1. AAK-BA-04: Language and Use aus dem Basic Module Academic English  
2. AAK-BA-01: Basic Module Literary Studies  
 
(3) 1Die Fachnote ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen 
Teils gelten entsprechend. 
  
V. Zwischenprüfung   
 
§ 9 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Zwischenprüfung 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Haupt- und Nebenfach sind  
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 1. und 2. Studienjahr im 
Hauptfach bzw. Nebenfach geforderten Lehrveranstaltungen  
2. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung 
 
(2) Die Zwischenprüfung besteht im Haupt- und Nebenfach aus den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
 

- AAK-BA-05 Advanced Module Literary Studies  
- AAK-BA-06 Advanced Module Cultural Studies  
- AAK-BA-07 Advanced Module Linguistics 
- BA-AA-08 Advanced Module Academic English 

 
(5) 1Die Fachnote ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen 
Teils gelten entsprechend. 
 

VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Hauptfach sind neben den im Allgemeinen Teil 
dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das dritte Studienjahr (vgl. 

Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
2. die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung 
 

§ 11 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
(1) Die Note im Hauptfach ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen in 
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§ 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 20 % aus der Note des Prüfungsmoduls 
(Bachelor-Arbeit) und zu 80 % aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt 
aller Noten der Module AAK-BA-05 bis AAK-BA-08“. 
 
(2) Die Note im Nebenfach ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen in 
§ 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
Durchschnitt der Noten der Module AAK-BA-05 bis AAK-BA-08.   
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 13 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2012/2013. 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Anglistik/Amerikanistik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben sind berechtigt, die Bachelor-Prüfung in 
Anglistik/Amerikanistik an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden 
Regelungen innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen. 
4Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Anglistik/Amerikanistik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis 31. März 
2013  beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, 
berechtigt, die Bachelor-Prüfung in Anglistik/Amerikanistik nach den Regelungen dieser 
mit Wirkung zum Wintersemester 2012/13 in Kraft tretenden Studien- und 
Prüfungsordnung abzulegen. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden 
dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein 
zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 12.11.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 

Studiengang Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – 

Medien der Philosophischen Fakultät mit akademischer Abschlussprüfung 

Bachelor of Arts (B. A.) – Besonderer Teil –  

 

Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 34 Abs. 1 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 1.1.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Verfasste-StudierendenschaftsG vom 
10.7.2012  (GBl. S. 457), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
8.11.2012 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs 
Philosophie – Rhetorik – Medien der Philosophischen Fakultät mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) beschlossen. 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 12.11.2012 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil für das Fach Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie - 
Rhetorik - Medien der Philosophischen Fakultät 
 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Zwischenprüfung   
§ 9 Art, Umfang und Durchführung der Zwischenprüfung 
VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 10 Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 11 Bachelorarbeit 
§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 13 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 
Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – Medien der 
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Philosophischen Fakultät mit akademischer Abschlussprüfung  Bachelor of Arts (B. A.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studium  
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn  

 

(1) 1Das Studium des B.A. in Allgemeiner Rhetorik dient dem Erwerb von Prinzipien und 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Durch die B.A.-Prüfung werden außerdem 
die grundlegende Kenntnis der Theorie, Geschichte und Systematik des Faches sowie die 
Befähigung zu praktisch-rhetorischer Tätigkeit nachgewiesen. 2Das Fach umfasst  die 
Geschichte, Theorie und Praxis rhetorischer Kommunikation. Ausgehend von 
systematischen Ansätzen des Faches in der Antike werden moderne Grundlagen, 
theoretische Zusammenhänge und Anwendungserfordernisse effektiver Kommunikation im 
kulturellen Zusammenhang gelehrt. 
 
(2) 1Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Allgemeine Rhetorik ist in § 1 Abs. 6 
des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Erwerb von insgesamt 180 
Leistungspunkten ist Voraussetzung, um diesen B.A.-Studiengang erfolgreich 
abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung geregelt.  
 
(3) 1Für das Studium des B.A in Allgemeiner Rhetorik im Hauptfach und im Nebenfach 
sind Kenntnisse des Englischen und Lateinischen notwendig. 2Die Lateinkenntnisse 
müssen bis zur Zwischenprüfung durch das Latinum nachgewiesen werden. 
3Entsprechende Übungen zur Vorbereitung auf die Latinumsprüfung werden vom 
Philologischen Seminar angeboten. 
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 1Der Bachelor-Studiengang Allgemeine Rhetorik kann als Haupt- oder als Nebenfach 
studiert werden. 2Er gliedert sich in 3 Studienjahre. 3Das erste Jahr schließt mit der 
Orientierungsprüfung, das zweite mit der Zwischenprüfung und das dritte mit der 
Bachelorprüfung ab.  
 
(2) Das Studium der Allgemeinen Rhetorik als Hauptfach erfordert die regelmäßige 
Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 99 ECTS:    
 

Semester  Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-
Punkte  

1-2 RHT-BA- 01 Grundlagenmodul Einführung in das Studium 
der Rhetorik 9 

1-2 RHT-BA- 02 Grundlagenmodul Rhetorische Textanalyse und 
-produktion 
Teilmodule 2.1, 2.2, 2.3  
(s. Modulhandbuch (MHB)) 15 
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3-4 RHT-BA- 03 Aufbaumodul Neuere Rhetorik 

12 

3-4 RHT-BA- 04 Aufbaumodul Antike Rhetoriktradition Teilmodule 
4.1.1, 4.1.2 (s. MHB) 9 

3-4 RHT-BA- 05 Aufbaumodul Rhetorische Praxis 

12 

5-6 RHT-BA- 06 Spezialisierungsmodul I 

9 

5-6 RHT-BA- 07 Spezialisierungsmodul II 
Teilmodule 7.1, 7.2, 7.3 (s. MHB) 15 

5-6 RHT-BA- 08 Spezialisierungsmodul III 

6 

5-6 RHT-BA-09 Prüfungsmodul 

12 

 
(3) Das Studium der Allgemeinen Rhetorik als Nebenfach erfordert die regelmäßige 
Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 60 ECTS. 
 

Semester  
 

Modul-Nr.  Modulbezeichnung  ECTS-
Punkte  

1-2 RHT-BA-01 Grundlagenmodul Einführung in das 
Studium der Rhetorik 9 

1-2 RHT-BA-02 Grundlagenmodul Rhetorische Textanalyse 
und -produktion 
Teilmodule 2.1, 2.2  
(s. Modulhandbuch (MHB)) 9 

3-4 RHT-BA-04 Aufbaumodul Antike Rhetoriktradition 
Teilmodule 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 (s. MHB) 12 

3-4 RHT-BA-05 Aufbaumodul Rhetorische Praxis 12 

5-6 RHT-BA- 06 Spezialisierungsmodul I  9 

5-6 RHT-BA- 07 Spezialisierungsmodul II 
Teilmodule 7.1, 7.2 (s. MHB) 9 

 
(4) Im Bereich „überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ sind 21 Leistungspunkte 
zu erbringen. 
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 
 
1. Vorlesungen 
2. Pro- und Hauptseminare 
1. Praxisseminare 
2. Kolloquien  
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2Als Seminarveranstaltungen in den beiden ersten Studienjahren werden regelmäßig 
allgemein einführende und themenorientierte Proseminare und Vorlesungen sowie auf die 
Ausbildung der produktiven Fähigkeiten der Studierenden zielende Praxisseminare 
angeboten. 3Als Seminarveranstaltungen für das dritte Studienjahr werden regelmäßig 
Hauptseminare, Vorlesungen und Praxisseminare angeboten. 
 
4Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-
typen von Satz 1 Ziffer 2 bis 4 bestehen, können zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen 
festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet 
werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 
Krankenversorgung erforderlich ist. 5In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere 
fachspezifische Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifi-
kationen vermittelt werden. 6Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in 
kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und 
schriftlich wiederzugeben. 7Das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann 
darüber hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem 
Erbringen bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung 
aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelorstudiengang Allgemeine Rhetorik ist 
deutsch.

 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache stattfinden; 

es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprach-
kenntnisse verfügen.  
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Orientierungsprüfung 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Hauptfach ist die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme an den für das 1. Studienjahr im Hauptfach geforderten Lehrveranstaltungen.  
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(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Nebenfach ist die regelmäßige und 
erfolgreiche Teilnahme an den für das 1. Studienjahr im Nebenfach geforderten 
Lehrveranstaltungen.  
 
(3) Die Orientierungsprüfung besteht im Hauptfach aus den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
 

- Grundlagenmodul Einführung in das Studium der Rhetorik 
- Grundlagenmodul Rhetorische Textanalyse und -produktion 

 
(4) Die Orientierungsprüfung besteht im Nebenfach aus den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
 

- Grundlagenmodul Einführung in das Studium der Rhetorik 
- Grundlagenmodul Rhetorische Textanalyse und -produktion 

 
(5) 1Die Fachnote ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen 
Teils gelten entsprechend. 
 

V. Zwischenprüfung   
 

§ 9 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Zwischenprüfung 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Hauptfach sind  
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 2. Studienjahr im 

Hauptfach geforderten Lehrveranstaltungen  
2. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung 
3. durch das Reifezeugnis oder das Zeugnis über eine gleichwertige Sprachprüfung 

nachzuweisende Kenntnisse des Englischen sowie der Nachweis des Latinums. 
 
(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach sind  
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 2. Studienjahr im 

Nebenfach geforderten Lehrveranstaltungen  
2. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung 
3. durch das Reifezeugnis oder das Zeugnis über eine gleichwertige Sprachprüfung 

nachzuweisende Kenntnisse des Englischen sowie der Nachweis des Latinums. 
 
(3) Die Zwischenprüfung besteht im Hauptfach aus den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der folgenden Module: 
 

- Aufbaumodul Neuere Rhetorik  
- Aufbaumodul Antike Rhetoriktradition 

 
(4) Die Zwischenprüfung besteht im Nebenfach aus den studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen des folgenden Moduls: 
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- Aufbaumodul Antike Rhetoriktradition  
  
(5) 1Die Fachnote ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 2§ 22 Absatz 2 und 3 des Allgemeinen 
Teils gelten entsprechend. 
 

VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
Prüfung 
 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Hauptfach sind neben den im Allgemeinen Teil 
dieser Ordnung genannten Voraussetzungen 
 

 die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das dritte Studienjahr (vgl. 
Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen 

 die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung.  
 
(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das dritte Studienjahr(vgl. 

Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
2. die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung. 
 

§ 11 Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
(1) Die Note im Hauptfach ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen in § 
29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 20 % aus der Note des Moduls 
„Prüfungsmodul“ (Bachelor-Arbeit und eventuell in der Tabelle in § 3 für dieses Modul 
vorgesehene weitere Leistungen) und zu 80 % aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der übrigen benoteten Module außer den im Bereich 
„überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ (außer wenn diese integriert in 
Fachveranstaltungen erworben werden) absolvierten Modulen.  
 
(2) Die Note im Nebenfach ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen in 
§ 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
Durchschnitt der Noten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen. 
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 13 Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
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Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-
Semester 2012/2013. 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Allgemeiner Rhetorik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind berechtigt, die Bachelor-Prüfung in 
Allgemeiner Rhetorik an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen 
innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen. 
 
4Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Allgemeiner Rhetorik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis 31. März 
2013 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, 
berechtigt, die Bachelor-Prüfung in Allgemeiner Rhetorik nach den Regelungen dieser mit 
Wirkung zum Winter-Semester 2012/2013 in Kraft tretenden Studien- und 
Prüfungsordnung abzulegen. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden 
dann nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein 
zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 12.11.2012 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Vorlesungszeiten für die kommenden Semester 2014 - 2016 

     
Das Rektorat hat am 21.11.2012 folgende Vorlesungszeiten beschlossen: 

     
Wintersemester 2014/15  

   
     
 

Semesterbeginn Mittwoch, 01.10.2014   

 
Semesterende Dienstag, 31.03.2015   

 
Vorlesungsbeginn Montag, 13.10.2014   

 
Vorlesungsende Samstag, 14.02.2015   

 
Vorlesungsfreie Zeiten 

Samstag, 01.11.2014 
(Allerheiligen) 
Montag, 22.12.2014 - 
Dienstag, 06.01.2015  
(Weihnachtspause) 

     
Sommersemester 2015  

   
     
 

Semesterbeginn Mittwoch, 01.04.2015   

 
Semesterende Mittwoch, 30.09.2015   

 
Vorlesungsbeginn Montag, 13.04.2015   

 
Vorlesungsende Samstag, 25.07.2015   

 
Vorlesungsfreie Zeiten 

Freitag, 01.05.2015  (Tag 
der Arbeit) 
Donnerstag, 14.05.2015  
(Christi Himmelfahrt) 
Montag, 25.05.2015 - 
Samstag, 30.05.2015  
(Pfingstpause) 
Donnerstag, 04.06.2015  
(Fronleichnam) 

     
Wintersemester 2015/16  

   
     

 
Semesterbeginn 

Donnerstag, 
01.10.2015 

  

 
Semesterende 

Donnerstag, 
31.03.2016 

  

 
Vorlesungsbeginn Montag, 12.10.2015   

 
Vorlesungsende Samstag, 13.02.2016   

 
Vorlesungsfreie Zeiten 

Montag, 21.12.2015 - 
Mittwoch, 06.01.2016  
(Weihnachtspause) 

     
Sommersemester 2016  
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Semesterbeginn Freitag, 01.04.2016   

 
Semesterende Freitag, 30.09.2016   

 
Vorlesungsbeginn Montag, 11.04.2016   

 
Vorlesungsende Samstag, 23.07.2016   

 
Vorlesungsfreie Zeiten 

Donnerstag, 05.05.2016  
(Christi Himmelfahrt) 
Montag, 16.05.2016 - 
Samstag, 21.05.2016  
(Pfingstpause) 
Donnerstag, 26.05.2016  
(Fronleichnam) 

     
Wintersemester 2016/17  

   
     
 

Semesterbeginn Samstag, 01.10.2016 

 
Semesterende Freitag, 31.03.2017   

 
Vorlesungsbeginn Montag, 17.10.2016   

 
Vorlesungsende Samstag, 11.02.2017   

 
Vorlesungsfreie Zeiten 

Dienstag, 01.11.2016  
(Allerheiligen) 
Samstag, 24.12.2016 - 
Samstag 07.01.2017  
(Weihnachtspause) 

 


